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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Föderativer Aufbau

Städte, Regionen, Gemeinden

Im Rahmen der Totalrevision der Bundesverfassung kam es zu einer Aufwertung der
Gemeinden und dabei insbesondere der städtischen Agglomerationen. Bei der
Regelung des Verhältnisses zwischen Bund und Kantonen war die von den
Kommissionen beider Räte eingebrachte Bestimmung, die den Bund verpflichtet, bei
seiner Politik die Auswirkungen auf die Gemeinden im Auge zu behalten, unbestritten.
Im Ständerat opponierte hingegen Uhlmann (svp, TG) dem Vorschlag, dass der Bund
dabei namentlich die Interessen der Städte und der Agglomerationsgebiete sowie der
Berggemeinden berücksichtigen solle, als Diskriminierung der anderen Gemeinden.
Sein Streichungsantrag unterlag aber mit 31:8 Stimmen. Der Nationalrat beschloss in
erster Lesung mit 86:63 Stimmen, lediglich die Städte und Agglomerationen
aufzuführen, nicht aber die Berggebiete. Ein Streichungsantrag Schlüer (svp, ZH), der
darin nur die Schaffung von neuen Subventionsansprüchen sah, wurde mit 95:51
Stimmen verworfen. In der Differenzbereinigung hielt der Ständerat an der Erwähnung
auch der Berggebiete fest und konnte sich damit durchsetzen.
(Zu den Beschlüssen beider Ratskommissionen bezüglich einer Aufwertung der Stadt-
und Bergregionen siehe hier.) 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.1998
HANS HIRTER

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Im Juni konnte der Bundesrat den schon lange erwarteten Entwurf zu einem
Bundesgesetz über Investitionshilfe für Berggebiete vorlegen. Das Gesetz ist als
wesentliches Instrument der vom Bund erstmals anvisierten Regionalstrukturpolitik
konzipiert. Durch Verbesserung der Existenzbedingungen soll der regionale Wohlstand
gehoben und die Abwanderung der Bevölkerung gebremst werden. Die bundesrätliche
Botschaft sah vor, die von der vorgängigen Erarbeitung regionaler
Entwicklungskonzepte abhängige Investitionshilfe in der Form periodisch von der
Bundesversammlung zu bewilligender Rahmenkredite auszurichten. In diesem Sinne
ersuchte der Bundesrat das Parlament gleich um die Gewährung eines ersten
Rahmenkredites von CHF 400 Mio mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Die kurz zuvor
gegründete Vereinigung zum Schutz und zur Förderung des Berggebietes begrüsste in
der Folge den Gesetzesentwurf, bezeichnete aber den vorgesehenen finanziellen
Einsatz als ungenügend. Die Vereinigung trat für eine jährliche Kreditsumme von CHF
200 Mio ein und verlangte die Schaffung eines Fonds de roulement. Der Ständerat, der
sich als Prioritätsrat mit der Vorlage zu befassen hatte, stimmte dem Gesetz und dem
Rahmenkredit gemäss den Anträgen der Exekutive zu. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.06.1973
MARTIN DAETWYLER

In der für die Strukturpolitik zentralen Berggebietsförderung konnten 1974 konkrete
Fortschritte registriert werden. Nachdem der Ständerat 1973 einem neu geschaffenen
Bundesgesetz über die Investitionshilfe für Berggebiete zugestimmt hatte, oblag es nun
dem Nationalrat, über die gleiche Vorlage zu befinden. Die zugunsten der direkt
betroffenen Regionen recht einseitig zusammengesetzte vorberatende Kommission der
Volkskammer hielt generell an den Beschlüssen des Ständerates fest. Dagegen
beantragte sie dem Plenum, anstelle eines mit dem Voranschlag zu sprechenden
Rahmenkredites von CHF 400 Mio. einen Fonds de roulement in der Höhe von CHF 500
Mio. als Finanzierungsbasis zu schaffen. Obwohl die Kommission betonte, dass auf
keine andere Weise eine sofortige Unterstützung der Berggebiete garantiert werden
könne, erwuchs ihrem Antrag in den Ratsverhandlungen vehemente Kritik. So wurde mit
der Unterstützung von Bundespräsident Brugger vor allem seitens des Landesrings
geltend gemacht, dass die Einführung eines Fonds zur Finanzierung der Investitionshilfe
einer Beschneidung der parlamentarischen Budgethoheit gleichkomme und zudem dem
Finanzhaushaltgesetz widerspreche. In der Abstimmung obsiegte indessen klar die von
der Kommission vorgeschlagene Lösung, der sich in der Folge auch der Ständerat

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.06.1974
MARTIN DAETWYLER
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anschloss. Im Sinne einer flankierenden Massnahme zum Investitionshilfegesetz
billigten beide Räte eine Teilrevision des Hotel- und Kurortkreditgesetzes (BRG 11995).
Der Geltungsbereich dieses Erlasses wurde auf das ganze entwicklungsbedürftige
Berggebiet ausgedehnt und die erforderliche finanzielle Basis durch die Ermächtigung
des Bundesrates zur Gewährung zusätzlicher Darlehen erweitert. 3

Der Beschäftigungseinbruch brachte ebenfalls der regionalen Strukturpolitik neue
Probleme und Aufgaben: neben die Besorgnis über das durch die Rezession noch
verschärfte Wohlstandsgefälle zwischen den verschiedenen Landesteilen trat das
Interesse an der Erhaltung der Arbeitsplätze in den Entleerungsgebieten. Trotz
mannigfacher Schwierigkeiten, die zum Teil mit der traditionellen Gemeindeautonomie
zusammenhingen, waren die politisch Verantwortlichen um eine rasche Verwirklichung
der regionalen Entwicklungskonzepte bemüht, wie sie im Rahmen des
Investitionshilfegesetzes für die Berggebietsförderung zu erarbeiten sind. Die ersten
drei (Goms (VS), Oberes Emmental (BE), Sarner Aatal (OW)) dieser Konzepte konnten
bereits eingereicht und zum Teil genehmigt werden. Als flankierende Massnahme zum
in Kraft gesetzten Investitionshilfegesetz verabschiedete der Bundesrat den Entwurf zu
einem Bundesgesetz über die Förderung der Bürgschaftsgewährung in Berggebieten.
Dieses soll vor allem Klein- und Mittelbetrieben den Zugang zum Kapitalmarkt
erleichtern, indem der Bund Bürgschaften bis zu CHF 500'000 je Einzelfall gewährt. Die
Vorlage passierte einstweilen die Kleine Kammer oppositionslos. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1975
FRANÇOIS DA POZZO

Bei den Bemühungen um bessere Voraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung
der Entleerungsräume mittels des Investitionshilfegesetzes für Berggebiete konnten
weitere Fortschritte erzielt werden: zwanzig Regionen legten das verlangte
Entwicklungskonzept vor; davon wurden bis Ende 1976 sieben bewilligt, was den
entsprechenden Regionen Anrecht auf staatliche Unterstützung ihrer
Infrastrukturvorhaben gibt. Als flankierende Massnahme dazu stimmte nun auch der
Nationalrat dem Bundesgesetz über die Förderung der Bürgschaftsgewährung in
Berggebieten zu. Dass durch diese Vorkehrungen die benachteiligten Zonen für die
erhofften privaten Investitionen genügend attraktiv gemacht werden können, wurde
allerdings vom Freiburger Volkswirtschafter Prof. W. Wittmann bestritten. Er
propagierte deshalb eine Lenkung der privaten Investitionen über fiskalische
Massnahmen, um der gerade in den letzten Jahren merklich stärker gewordenen
Tendenz zu einer immer grösseren Diskrepanz zwischen den Volkseinkommen der
reichen und der armen Kantone entgegenzusteuern. Da sich die Westschweiz durch die
Krise besonders geschädigt und bei der regionalen Aufteilung der
Arbeitsbeschaffungskredite benachteiligt fühlte, fand eine Untersuchung grosses
Interesse, welche belegte, dass das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in diesem
Landesteil ziemlich genau dem schweizerischen Durchschnitt entspricht, wobei aber
auch hier grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen bestehen. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1976
HANS HIRTER

Weitere zwölf Entwicklungskonzepte für Bergregionen wurden durch das EVD
genehmigt, so dass ab Ende 1977 insgesamt 19 Regionen Entwicklungsbeiträge auf Grund
des Investitionshilfegesetzes (IHG) beziehen können. Die beitragsberechtigten Gebiete
umfassen 428 Gemeinden mit rund 430'000 Einwohnern und bedecken 28 Prozent der
Fläche der Schweiz. Für Regionen, welche in ihrer wirtschaftlichen Existenz deshalb
gefährdet sind, weil in ihnen eine strukturschwache Branche vorherrschend ist,
bereitet der Bund ein zusätzliches Förderungsinstrument vor. Vorgesehen ist ein
Finanzierungsfonds, aus dem auf ähnliche Weise wie beim IHG (d.h. mit Bürgschaften
und Zinskostenbeiträgen) Innovations- und Diversifikationsbestrebungen
strukturschwacher Industrien begünstigt werden sollen. Das Projekt, dessen
Vernehmlassung noch vor Jahresende abgeschlossen werden konnte, fand im
allgemeinen Zustimmung, wenngleich Banken und Wirtschaftskreise vor der Gefahr der
Wettbewerbsverzerrung durch diese Beihilfen warnten. Der noch im Vorjahr diskutierte
Unterstützungsplan für die Uhrenindustrie, welcher unter anderem die Gründung einer
gemischtwirtschaftlichen Förderungsgesellschaft in Erwägung zog, scheint nun
zugunsten dieses allgemeineren Fonds, von dem nach Ansicht von Bundesrat Brugger
nötigenfalls auch Regionen mit dominierender Textilindustrie profitieren könnten,
fallengelassen worden zu sein. Zur Steigerung der Exportchancen der Uhrenindustrie
hiess der Ständerat die vom Bundesrat beantragte Fortführung der offiziellen
Qualitätskontrolle für Schweizer Uhren (BRG 77.033) bis 1981 gut. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.1977
HANS HIRTER
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Die Strukturpolitik der Schweiz ist im Berichtsjahr um ein Instrument reicher geworden.
Nachdem der Vorentwurf in der Vernehmlassung auf keine prinzipielle Einwände
gestossen war, präsentierte die Regierung einen Bundesbeschluss über
Finanzierungsbeihilfen für wirtschaftlich bedrohte Regionen. Dieser sieht vor, dass
der Bund Diversifizierungs- und Innovationsinvestitionen sowie die Ansiedelung neuer
Industrien in wirtschaftlich einseitig geprägten und von Arbeitslosigkeit bedrohten
Regionen mit der Gewährung von Bürgschaften, Zinskostenbeiträgen und
Steuererleichterungen unterstützen kann. Die Hilfe ist an die Bedingung geknüpft, dass
ebenfalls eine Bank Zinskostenbeiträge leistet. Damit ist eine Sicherung eingebaut,
welche verhindern soll, dass der Staat völlig unrentable Vorhaben mitfinanziert. Im
weitern ist das Engagement des Bundes abhängig von einer entsprechenden Beteiligung
des Standortkantons. Die Vorlage wurde von den Vertretern der Uhrenkantone, deren
Regionen wohl am ehesten, wenn auch nicht als einzige, daraus Nutzen ziehen können,
lebhaft unterstützt. Opposition erwuchs ihr aber von den Vertretern der
Gebirgsbevölkerung. Sie befürchteten von dem neuen Instrument eine
Konkurrenzierung ihrer eigenen Anstrengungen um die Ansiedelung von
Industriebetrieben. Dies führte im Ständerat zu einer Abschwächung der Vorlage. Der
Antrag der Kommissionsmehrheit auf Streichung der Zinskosten drang zwar nicht
durch; die Kantonsvertreter entschieden aber – und die Volkskammer schloss sich
ihnen an – dass Zinskostenverbilligungen nur in äussersten Notfällen auszurichten
seien.

Wie bereits der Ständerat, stimmte nun auch der Nationalrat der Fortführung der
amtlichen Qualitätskontrolle für Schweizer Uhren bis 1981 zu. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.02.1978
HANS HIRTER

Insgesamt 35 Bergregionen haben bis Ende 1978 ihre Entwicklungskonzepte beim EVD
eingereicht. Da von diesen im Berichtsjahr neun weitere, gutgeheissen wurden,
gelangen nun 28 Regionen in den Genuss der durch das Investitionshilfegesetz (IHG)
zugesicherten Entwicklungsbeihilfen. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1978
HANS HIRTER

Die Inkraftsetzung des Bundesbeschlusses über Finanzierungsbeihilfen für Betriebe in
wirtschaftlich bedrohten Regionen erlaubt es dem Bund, nun auch eine auf Behebung
wirtschaftlicher Einseitigkeiten gerichtete Strukturpolitik zu betreiben. In den Genuss
der Finanzierungsbeihilfen an Diversifizierungs- und Innovationsinvestitionen sollen
Unternehmen in denjenigen Gebieten kommen, in welchen mindestens 20 Prozent der
Erwerbstätigen in einer einzigen industriell-gewerblichen Branche beschäftigt sind und
überdies gewisse Kriterien des Arbeitsmarktes und der Bevölkerungsentwicklung erfüllt
sind. Die Liste der Bezugsberechtigten umfasste am Jahresende elf Regionen, darunter
die Kantone Neuenburg und Jura in ihrer Gesamtheit. Die Uhrenregionen sind zwar in
der Mehrzahl, aber es befinden sich unter den bezeichneten Gebieten auch solche mit
dominierender Textil-, bzw. Metallindustrie. Für Kantone, die über ein eigenes
Wirtschaftsförderungsgesetz verfügen, bringt dieser Beschluss nichts grundlegend
Neues, sondern eine Verbesserung der bereits bisher gewährten Unterstützungen an
Investitionswillige. In den Kantonen Bern und Graubünden verabschiedeten die
Parlamente Teilrevisionen der Förderungsgesetze und stimmten damit einem Ausbau
des Instrumentariums zu. Überdies stimmten die Bündner mit 14'415 Ja: 8'057 Nein
einem Fremdenverkehrsgesetz zu, das unter anderem grössere staatliche Unterstützung
für die Tourismuswerbung bringt. Die Regierung von Basel-Land legte als
Gegenvorschlag zu den 1978 eingereichten Volksinitiativen der Linksparteien und
Gewerkschaften den Entwurf zu einem kantonalen Wirtschaftsförderungsgesetz vor.

Eine Motion (79.320) der Sozialdemokratin Heidi Deneys (NE), welche die Gründung
einer eidgenössischen Investitionsbank zur Finanzierung der Entwicklung von
Randregionen forderte, überwies der Nationalrat nicht einmal in der vom Bundesrat
vorgeschlagenen Postulatsform. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.1979
HANS HIRTER

Die Massnahmen der Strukturpolitik sehen sich in der Regel weniger grossen
Einwänden ausgesetzt als die konjunkturpolitisch motivierten Staatsinterventionen. Die
Notwendigkeit der teilweisen Behebung der Standortnachteile von Berg- und
Randregionen wird aus staats- und raumordnungspolitischen Gründen in weiten
Kreisen anerkannt. Von den Bundesunterstützungen für Diversifikationsvorhaben in
wirtschaftlich einseitig strukturierten Gegenden profitiert nun auch das südöstliche
Bodenseeufer (Teile der Kantone St. Gallen und Thurgau). Das Schwergewicht dieser

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.11.1980
HANS HIRTER
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Massnahmen entfällt aber immer noch auf die Uhrenregionen, befinden sich doch mehr
als drei Viertel der 41 bisher unterstützten Projekte in diesem Raum. Eine direkte
Massnahme zur Förderung der Uhrenindustrie – die den Bund allerdings nichts kostet –
besteht in der staatlich verbürgten Qualitätskontrolle, deren Fortführung um zehn
Jahre der Bundesrat dem Parlament vorschlägt. Weitere acht Bergregionen erhielten
durch die Genehmigung ihrer Entwicklungskonzepte die Berechtigung, finanzielle
Beihilfe gemäss dem Investitionshilfegesetz für Berggebiete (IHG) zu beziehen. 10

Die bundesstaatliche Strukturpolitik, deren wichtigste Ziele die Verbesserung der
Infrastruktur in den Berggebieten und die Förderung der Diversifizierung und
Innovation in industriell einseitig geprägten Räumen sind, nahm ihren gewohnten
Fortgang. Längerfristig wird mit diesen Massnahmen die wirtschaftliche Erstarkung der
Randgebiete und die Verringerung der Einkommensunterschiede zwischen den
einzelnen Regionen angestrebt. Diese heute zum Teil noch beträchtlichen Differenzen
liegen nach neuesten Untersuchungen weniger in der unterschiedlichen Höhe der
Arbeitnehmerlöhne als vielmehr in der Wirtschaftsstruktur begründet. So wirkt sich
insbesondere ein hoher Anteil der Selbständigerwerbenden (Gewerbetreibende,
Landwirte) sowie eine relativ geringe Anzahl Kapitalgesellschaften negativ auf das
Niveau des Volkseinkommens aus. Ein anderer wichtiger Bestimmungsgrund für den
materiellen Entwicklungsstand stellt die Quote der im Erwerbsleben Stehenden dar. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1981
HANS HIRTER

Als Ergänzung zum Beschäftigungsprogramm ist ein vom Bunderat im Februar in die
Vernehmlassung geschicktes zweites Massnahmenpaket gedacht, die «Massnahmen zur
Stärkung der mittel- und langfristigen Anpassungsfähigkeit der schweizerischen
Wirtschaft». Bereits im Juli lag die Botschaft an das Parlament vor. Während das
Beschäftigungsprogramm auf die Stützung der Nachfrage ausgerichtet ist, will die
Landesregierung mit dieser zweiten Vorlage eine Verbesserung der
Angebotsbedingungen erreichen. Mit staatlichen Vorkehren soll der Wirtschaft die
Lösung der strukturellen Probleme erleichtert werden, die sich aus der internationalen
Wirtschaftsentwicklung sowie dem beschleunigten technischen Fortschritt ergeben.
Das geplante Anschlussprogramm gehört somit schwergewichtig in den Bereich der
Strukturpolitik. Es gliedert sich in zwei Teile. Der eine betrifft den Ausbau des
bestehenden regionalpolitischen Instrumentariums, der andere die Schaffung einer
landesweiten Innovationsrisikogarantie für kleinere und mittlere Unternehmen. Die
Verstärkung der Regionalmassnahmen besteht unter anderem in einer Revision des
Bundesbeschlusses über Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter
Regionen. Der Erlass soll – insbesondere durch die Entkoppelung der vorhandenen
Arten von Finanzhilfen, d.h. der Zinskostenbeiträge einerseits und der Bürgschaften
andererseits – flexibler gestaltet werden. Weitere Massnahmen befassen sich mit der
Berggebietsförderung. Das Investitionshilfegesetz soll abgeändert und der Hilfsfonds
aufgestockt werden. Die regionalpolitischen Vorschläge waren in der Vernehmlassung
auf breite Zustimmung gestossen. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.02.1983
REGINA ESCHER

Die im regionalpolitischen Bereich vorgesehenen Anpassungen fanden eine weitgehend
gute Aufnahme und wurden ohne namhafte Änderungen gutgeheissen. Die wichtigste
Neuerung im Gesetz über Investitionshilfe für Berggebiete (IHG) besteht darin, dass
künftig nicht bloss die Erschliessung, sondern auch der Erwerb von Grundstücken zu
Industrie- und Gewerbezwecken durch Gemeinden oder Kantone begünstigt werden
kann. Beim Bundesbeschluss über Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich
bedrohter Regionen wurde durch die Entkoppelung von Bürgschaftsgewährung und
Zinskostenbeiträgen die Hilfe flexibler gestaltet. Trotz einiger Opposition aus den
bürgerlichen Reihen drang auch der Vorschlag durch, in Zukunft
Innovationsberatungsstellen zu subventionieren. Sowohl beim IHG als auch beim
erwähnten Bundesbeschluss wurden ferner die erforderlichen Mittel aufgestockt. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.10.1984
HANS HIRTER
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Die am heftigsten geführte wirtschaftspolitische Auseinandersetzung fand auf dem
Gebiet der Strukturpolitik statt. Die regional stark differenzierte Verfassung des
Arbeitsmarktes einerseits und der Verlust von Weltmarktanteilen in einigen der
sogenannten Wachstumsbranchen andererseits sind Anzeichen dafür, dass sich die
schweizerische Wirtschaft weiterhin strukturellen Problemen ausgesetzt sieht. Der
Bundesrat hatte deshalb im Vorjahr ein Paket mit «Massnahmen zur mittel- und
langfristigen Stärkung der Wirtschaft» vorgelegt. Darin schlug er den Ausbau des
bestehenden regionalpolitischen Instrumentariums sowie die Schaffung einer
Innovationsrisikogarantie vor. Ziel dieser staatlichen Massnahmen ist die Verbesserung
der Angebotsbedingungen, um der privaten Wirtschaft den Anschluss an die
internationale Entwicklung und den beschleunigten technischen Fortschritt zu
erleichtern sowie die im Inland bestehenden räumlichen Ungleichgewichte abzubauen.
Da die Innovationsrisikogarantie im Gegensatz zum Ausbau des regionalpolitischen
Instrumentariums auf heftige Gegenwehr stiess, wurde sie vom erstberatenden
Ständerat aus dem Paket herausgelöst und separat behandelt.

Anlässlich der Richtliniendebatte hatte der Nationalrat eine Motion der SP für ein
Sofortprogramm zugunsten der Grundlagenforschung und der Regionalpolitik
abgelehnt. In einem Bericht bescheinigte die OECD der Schweiz, dass sie den Anschluss
an die technologische Entwicklung nicht verpasst hat; in einigen Teilbereichen habe sie
jedoch ihren früher innegehabten Vorsprung auf andere Industrieländer eingebüsst. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1984
HANS HIRTER

Das im Gegensatz zur geplanten IRG unumstrittene Investitionshilfegesetz für
Berggebiete (IHG) konnte im Berichtsjahr sein zehnjähriges Bestehen feiern, was Anlass
zu einem Rückblick bot. Rund zwei Drittel des Territoriums der Schweiz mit etwa einem
Viertel der Gesamtbevölkerung dürfen heute Beihilfen gemäss IHG in Anspruch
nehmen. Für mehr als 2'000 Infrastrukturvorhaben konnten bisher zinsverbilligte
Darlehen von gegen CHF 550 Mio zugesichert werden. Damit gelang es, in strukturell
benachteiligten Regionen ein Investitionsvolumen von ca. CHF 3.5 Mia. auszulösen. Die
Auswirkungen der Regionalpolitik und darüber hinaus auch diejenigen der Gesamtheit
der staatlichen Handlungen sind während der vergangenen acht Jahre im Rahmen des
grossangelegten Nationalen Forschungsprogramms «Regionalprobleme der Schweiz»
untersucht worden. Den spezifischen regionalpolitischen Instrumenten konnte in
diesen Analysen ein recht gutes Zeugnis ausgestellt werden. Räumliche Effekte, die
vielfach ungewollt sind, haben allerdings auch die meisten übrigen staatlichen
Handlungen zur Folge. Die Untersuchungen zeigten, dass durch diese die bestehenden
regionalen Ungleichgewichte oft noch verstärkt und damit die Ziele der Strukturpolitik
gefährdet werden.

Der 1984 vom Parlament beschlossene Ausbau der regional- und strukturpolitischen
Instrumente wurde auf den 15. April in Kraft gesetzt. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.04.1985
HANS HIRTER

Förderungsmassnahmen für die Hotellerie und das Gastgewerbe werden in der Schweiz
weniger als Hilfe an einen bestimmten Wirtschaftszweig, denn als regionalpolitisches
Instrument betrachtet. Dies wurde besonders deutlich bei der Revision des
«Bundesgesetzes über die Förderung des Hotel- und Kurortskredites» und einem
dazugehörigen Finanzierungsbeschluss. Der Bundesrat verfolgte mit dieser Vorlage im
wesentlichen drei Ziele: Die Aufstockung der Bundesdarlehen an die Schweizerische
Gesellschaft für Hotelkredite (SGH) um CHF 80 Mio für die nächsten zehn Jahre, die
zeitliche Erstreckung der Zinsverbilligungsmassnahmen sowie die Ausdehnung dieser
Massnahmen auf gewisse Tourismusregionen, die nicht im Berggebiet liegen. Bereits im
Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens hatten der Vorort und vor allem der
Arbeitgeberverband – nicht aber der Gewerbeverband – ordnungspolitische Einwände
gegen die staatliche Subventionierung von privaten Unternehmen angemeldet. Diese
Kritik – gepaart mit ökologischen Einwänden gegen die Tourismusförderung – wurde im
Nationalrat auch von Vertretern des LdU, der POCH und der Grünen sowie einem
Freisinnigen (Auer, BL) vorgebracht, ein Nichteintretensantrag Fierz (gp, BE) scheiterte
jedoch mit 118:16 Stimmen deutlich. Für die Regierungsparteien überwogen die
regionalpolitischen Argumente zugunsten der Vorlage, obwohl auch in ihren Voten
Zweifel an der Systemkonformität und am Nutzen dieser Finanzbeihilfen für die
Renovation von Beherbergungsbetrieben nicht zu überhören waren. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.1987
HANS HIRTER
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Das EVD hat als letztes regionales Entwicklungskonzept dasjenige des Val-de-Ruz (NE)
genehmigt. Damit verfügen alle 54 ausgeschiedenen Bergregionen über ein vom Bund
anerkanntes Planungsinstrument, welches die Voraussetzung für die Ausrichtung von
Bundesbeiträgen im Rahmen des Investitionshilfegesetzes für Berggebiete (IHG) bildet.
Die Interessenvertreter der Berggebiete stellten an einer gemeinsamen
Pressekonferenz ihre politischen Schlüsse aus den im Vorjahr präsentierten
Ergebnissen des Nationalen Forschungsprogramms «Regionalprobleme der Schweiz»
vor und verlangten eine Neuorientierung der Regionalpolitik. Wie diese aussehen sollte,
blieb allerdings, mit Ausnahme der Forderung um Aufstockung des
Investitionshilfefonds von CHF 800 auf 1'200 Mio, noch recht unbestimmt. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1987
HANS HIRTER

Der Bundesrat reagierte rasch auf die im Vorjahr überwiesenen Motionen Gadient (svp,
GR) und Steinegger (fdp, UR) für eine Aufstockung des Fonds für Investitionshilfe an
die Berggebiete. Da seit 1987 sowohl die Anzahl der Unterstützungsgesuche als auch die
in ihnen beantragten Beiträge stark angestiegen waren, hatten die vorhandenen Mittel
nicht mehr ausgereicht, um allen begründeten Begehren fristgerecht zu entsprechen.
Die aus diesem Grund zurückgestellten Gesuche hatten bis Ende 1990 einen
Gesamtbetrag von rund CHF 240 Mio erreicht. Der Bundesrat beantragte nun dem
Parlament, den Fonds bis zum Jahr 2000 in variablen Jahresraten um insgesamt CHF
670 Mio zu erhöhen. Angesichts der als positiv beurteilten Wirkungen des
Investitionshilfegesetzes und der akuten Finanzknappheit des Fonds war das Anliegen
unbestritten. Der Ständerat bezweifelte aber, dass die von der Regierung genannte
Summe ausreichen würde. Er stimmte deshalb mit 17 zu 6 Stimmen der von der
Kommissionsmehrheit beantragten Heraufsetzung auf CHF 900 Mio zu. Im Nationalrat
sprachen sich die Grünen, die Liberalen und die LdU/EVP-Fraktion sowie eine
Minderheit der Freisinnigen und der Sozialdemokraten für ein Festhalten am
bundesrätlichen Vorschlag von CHF 670 Mio aus. Mit äusserst knappem Mehr setzte sich
diese Ansicht durch. In der Differenzbereinigung fand jedoch der Kompromissvorschlag
der kleinen Kammer, den Fonds um CHF 800 Mio aufzustocken, auch im Nationalrat
deutliche Zustimmung.

Im Anschluss an dieses Geschäft lehnten beide Räte Motionen ab, welche eine
grundlegende Überprüfung und gegebenenfalls eine Revision des
Investitionshilfegesetzes für Berggebiete verlangt hatten. Darin war vor allem eine
vermehrte Berücksichtigung von Aspekten der Ökologie und der europäischen
Integration sowie der Ausschluss von einigen Städten (z.B. Thun, Ascona und Locarno)
aus den Berggebietsregionen gefordert worden. Nach Ansicht der nationalrätlichen
Kommissionsmehrheit waren diese Motionen auch deshalb überflüssig, weil die
Geschäftsprüfungskommission die Durchführung entsprechender Abklärungen bereits
vorher beschlossen hatte. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.06.1991
HANS HIRTER

Die vom Bundesrat 1990 vorgeschlagene Revision des Markenschutzgesetzes passierte
das Parlament ohne grundlegende Änderungen. Es ging dabei um eine Anpassung der
aus dem Jahre 1890 stammenden Bestimmungen an die Realitäten des heutigen
Wirtschaftslebens und gleichzeitig um eine Harmonisierung mit dem EG-Markenrecht.
Die wesentlichsten Neuerungen betreffen die Ausweitung des Markenbegriffs auf
Dienstleistungen, die Einführung einer Garantiemarke und der Übergang vom
bisherigen Gebrauchsrecht zur expliziten Registrierung von Marken. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.01.1992
HANS HIRTER

In der 1993 durchgeführten Vernehmlassung war der Vorentwurf für eine Neufassung
des Bundesbeschlusses über die Finanzierungsbeihilfen für wirtschaftlich bedrohte
Regionen (der nach dem damaligen Direktor des BIGA benannten Bonny-Beschluss)
namentlich von Unternehmerseite (Vorort und SGV), aber auch von der FDP und der SVP
mit ordnungspolitischen Argumenten arg zerzaust worden. Auf der anderen Seite
protestierten insbesondere die welschen Kantone dagegen, die seit 1978 gültigen
Bestimmungen Ende Februar ersatzlos auslaufen zu lassen. Nach Gesprächen mit den
Kantonen und den Wirtschaftsverbänden beauftragte der Bundesrat das EVD, den
Vorentwurf zu überarbeiten und ihn noch im Frühjahr vorzulegen. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.03.1994
HANS HIRTER
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Die WAK des Ständerats fällte im Herbst erste Entscheide zur bundesrätlichen Vorlage.
Mit knapper Mehrheit stimmte sie der Neufassung des Bonny-Beschlusses und der
Unterstützung des Standortmarketings im Ausland zu. Sie lehnte jedoch die Beiträge an
die Informationsstellen für kleine und mittlere Unternehmen zum europäischen
Binnenmarkt ab. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.11.1994
HANS HIRTER

Als Zweitrat stimmte auch der Nationalrat der sich auf technische Änderungen
beschränkenden Teilrevision des Gesetzes über Erfinderpatente zu. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.01.1995
HANS HIRTER

Ende Juni gab der Bundesrat den Vorentwurf für eine Totalrevision des
Investitionshilfegesetzes für Berggebiete (IHG) in die Vernehmlassung. Dieser sieht vor,
dass in Zukunft die bundesstaatliche Unterstützung nicht mehr eine nachträgliche
Finanzhilfe für ohnehin geplante lokale Infrastrukturvorhaben sein soll, sondern auf
Projekte konzentriert wird, welche die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit einer
Region verbessern. Neu sollen - dank einem zusätzlichen Programm «Regio Plus» –
nicht mehr lediglich Berggebiete, sondern generell der ländliche Raum von
Förderungshilfen profitieren können. In der Vernehmlassung wurden die Vorschläge für
die Neufassung des IHG grundsätzlich begrüsst; SP, FDP und Gewerbeverband
verlangten allerdings eine zeitliche Befristung, um eine optimale Koordination mit der
Revision des Finanzausgleichs zu erreichen. Mehr umstritten war hingegen das
Zusatzprogramm «Regio Plus», das nach Ansicht der FDP den Begriff Regionalpolitik
unzulässig ausweitet. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.10.1995
HANS HIRTER

Ende Februar veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft über eine Neuordnung der
Regionalpolitik. Der Bericht enthält – neben einer Darstellung und Beurteilung der
bisherigen regionalpolitischen Massnahmen – den Entwurf für eine Totalrevision des
Investitionshilfegesetzes für Berggebiete (IHG) sowie für einen neuen
Bundesbeschluss zur Förderung des Strukturwandels im ländlichen Raum (REGIO
PLUS). Der Schwerpunkt der Regionalpolitik soll weiterhin beim Ausbau der
Infrastrukturen in den Regionen zwecks Steigerung ihrer Attraktivität als
Wirtschaftsstandort, aber auch als Wohnort liegen. Mehr als bisher möchte der
Bundesrat dabei aber eine regionenübergreifende Koordination und Konzentration
fördern. Während bisher staatliche Beiträge vor allem dazu dienten, regionale
Disparitäten in der Ausstattung mit Infrastrukturen abzubauen, soll sich in Zukunft der
Einsatz der Förderungsinstrumente stärker am erwarteten Beitrag zu einer
Attraktivitätssteigerung orientieren. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.02.1996
HANS HIRTER

Der Bundesrat hielt an seinem Vorschlag für ein neues Programm "Regio Plus" fest,
obwohl sich die FDP, der Vorort und der Gewerbeverband in der Vernehmlassung aus
ordnungspolitischen Gründen grundsätzlich dagegen ausgesprochen hatten. Mit diesem
soll der Strukturwandel nicht nur in den Berggebieten, sondern zusätzlich auch im
übrigen ländlichen Raum gefördert werden. Der Bundesrat begründet den
Handlungsbedarf mit dem akzentuierten Strukturwandel in der Landwirtschaft, welcher
für die nicht in den Bergen gelegenen ländlichen Gebiete neue Probleme schaffen
könnte. Die in diesem Rahmen gewährte staatliche Unterstützung wird nicht
Bauvorhaben oder einzelnen Betrieben zugute kommen, sondern innovativen
Netzwerken. In Anlehnung an EU-Programme (namentlich LEADER) werden darunter
organisatorische, konzeptionelle oder institutionelle Projekte verstanden, welche die
Zusammenarbeit von lokalen Unternehmen und Institutionen zur Verbesserung der
regionalen Wettbewerbsfähigkeit anstreben (z.B. gemeinsame Vermarktung von
Produkten oder Bewerbung um Aufträge). Finanziert sollen dabei nicht nur die
einzelnen Netzwerke werden, sondern auch der nationale und internationale
Informations- und Erfahrungsaustausch. Der Bundesrat schlägt eine kostenneutrale
Finanzierung vor: für diese Beiträge sollen CHF 70 Mio. aus dem für den Vollzug des IHG
bestehenden Investitionshilfefonds bereitgestellt werden. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.02.1996
HANS HIRTER
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Der Ständerat befasste sich bereits in der Herbstsession mit der Vorlage. Während
Eintreten auf das IHG unbestritten war, lehnte der Freisinnige Bisig (SZ) das Programm
"Regio Plus" grundsätzlich ab; er blieb aber mit 28 zu 8 Stimmen deutlich in der
Minderheit. In der Detailberatung zum IHG nahm der Rat keine bedeutenden
Änderungen vor. Er war auch nicht bereit, einem Antrag Büttiker(fdp, SO) auf
Umwandlung des Gesetzes in einen auf zehn Jahre beschränkten Bundesbeschluss
zuzustimmen. Der Antragsteller hatte vergeblich damit argumentiert, dass die geplante
neue Regelung des Finanzausgleichs neue Voraussetzungen für die Regionalpolitik
schaffen werde und zudem Subventionen ohnehin periodisch überprüft werden sollten.
In der Gesamtabstimmung passierte das IHG oppositionslos, das Programm "Regio plus"
mit drei Gegenstimmen.
Mit dem IHG soll weiterhin der Ausbau der regionalen Infrastrukturen (wozu auch
primär dem Tourismus dienende Anlagen gehören können) gefördert werden.
Voraussetzung für die Auszahlung von Bundesdarlehen bleibt wie bisher das finanziell
gleichwertige Mitengagement der Kantone. Neu soll gemäss dem Entwurf des
Bundesrates die Vollzugskompetenz aber weitgehend in die Hand der Kantone gelegt
werden. Im Rahmen eines vom EVD für die Kantone festgelegten Höchstbetrags können
diese selbst über die eingereichten Gesuche entscheiden. Als Instrumente sollen nur
noch zinsgünstige oder -freie Darlehen und keine Zinsverbilligungen und Bürgschaften
mehr zum Einsatz gelangen. Um die Darlehensnehmer zum sparsamen Mitteleinsatz zu
bewegen, ist vorgesehen, für die einzelnen Projekte nicht mehr einen fixen Anteil der
Endabrechnung zu übernehmen, sondern einen im voraus festgelegten Pauschalbeitrag
auszurichten. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.1996
HANS HIRTER

Als Zweitrat stimmte auch der Nationalrat der Totalrevision des
Investitionshilfegesetzes für Berggebiete (IHG) sowie dem neuen Bundesbeschluss zur
Förderung des Strukturwandels im ländlichen Raum (Regio Plus) zu. Ein von Schlüer
(svp, ZH) eingebrachter Nichteintretensantrag zu Regio Plus wurde mit 107 zu 14
Stimmen abgelehnt. Ebenso erfolglos blieb ein von der Linken unterstützter Antrag
Gysin (sp, BS), der bundesstaatliche finanzielle Hilfe nicht auf ländliche
Nichtbergregionen begrenzen, sondern auch auf Kernstädte ausdehnen wollte. Gysin
begründete sein Vorhaben mit den in den letzten Jahren stark angewachsenen Lasten
der Städte namentlich im Sozial-, aber auch im Verkehrsbereich. Der Rat lehnte diese
Ausweitung des Geltungsbereichs - welche sich seiner Ansicht nach im Rahmen der
bewilligten Ausgabensumme von 70 Mio Fr. für zehn Jahre ohnehin nicht hätte
umsetzen lassen - mit 88 zu 30 Stimmen ab. Er überwies jedoch ein Postulat seiner
WAK, welches vom Bundesrat bis Ende 1998 einen Bericht über den Umfang der
Zentrumslasten der Städte und gegebenenfalls Vorschläge für Ausgleichsmassnahmen
verlangt. In der Differenzbereinigung schloss sich die kleine Kammer den wenigen
Korrekturen des Nationalrats an. In der Schlussabstimmung hiess der Nationalrat die
beiden Vorlagen mit 162:0 (bei 7 Enthaltungen aus dem LdU- und FP-Lager) resp. 137:22
Stimmen gut. Die Opposition zum zweiten Beschluss (Regio Plus) kam namentlich aus
der Zürcher SVP und der FP. Im Ständerat gab es in der Schlussabstimmung keine
Gegenstimmen. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.03.1997
HANS HIRTER

Im Herbst schlug der Bundesrat eine Verlängerung und Modernisierung des Mitte 2001
auslaufenden Beschlusses zugunsten wirtschaftlicher Erneuerungsgebiete (ehemaliger
„Bonny-Beschluss“) vor. In einer Evaluation strich er den Wert dieser staatlichen Hilfe
(Zinskostenbeiträge, Bürgschaften und Steuererleichterungen) für die Ansiedlung von
namentlich ausländischen Betrieben in Randregionen heraus. Rund 100
Investitionsvorhaben seien auf diese Weise seit 1996 gefördert worden. Diese
Massnahmen seien um so wichtiger, als die Deregulierung wichtiger Infrastrukturmärkte
(Post, Telekommunikation, öffentlicher Verkehr) für die strukturschwachen Regionen
zusätzliche Probleme bringen könnte. Als neues Element soll die Förderung von
überbetrieblichen und überregionalen Projekten und Institutionen aufgenommen
werden. In der Vernehmlassung hatten sich die SVP sowie die Unternehmerverbände
aus ordnungspolitischen Gründen gegen eine Verlängerung dieses Programms
ausgesprochen. Die Westschweizer Kantone inkl. Bern und Solothurn hatten sich in
einer gemeinsamen Eingabe für eine Weiterführung eingesetzt. Der Ständerat hiess das
Geschäft einstimmig gut. Dabei nahm er die vom Bundesrat gestrichenen
Zinskostenbeiträge wieder in den Beschluss auf. Während der Debatte gab der
Bundesrat bekannt, dass in Zukunft weniger die aktuelle Arbeitslosenzahl als vielmehr
die Unterversorgung einer Region mit modernen Infrastrukturen ein Kriterium für die
Begünstigung sein werde. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2000
HANS HIRTER
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Als Zweitrat stimmte auch der Nationalrat der Verlängerung um fünf Jahre und der
Modernisierung des Mitte 2001 auslaufenden Beschlusses zugunsten wirtschaftlicher
Erneuerungsgebiete (ehemaliger „Bonny-Beschluss“) zu. Ein von einer knappen
Mehrheit der SVP-Fraktion gestellter Nichteintretensantrag war deutlich abgelehnt
worden. In der Detailberatung bestätigte der Rat den Beschluss der kleinen Kammer,
weiterhin Zinskostenbeiträge auszurichten. Dank einer aus SP und SVP gebildeten
Koalition wurde die Bestimmung aufgenommen, dass nur Unternehmen von der
staatlichen Hilfe profitieren können, welche mittelfristig auch Ausbildungsplätze zur
Verfügung stellen. Diese Auflage fand in der Differenzbereinigung beim Ständerat keine
Gnade. Der Nationalrat forderte mit zwei Postulaten (01.3003; 00.3656) den Bundesrat
auf, einen Bericht auszuarbeiten, der vor allem auch die Auswirkungen des
technologischen Wandels, der Wirtschaftsliberalisierung und der Globalisierung auf die
schweizerische Regionalpolitik und deren Instrumente aufzeigt. Der Ständerat überwies
ebenfalls ein Postulat mit dieser Stossrichtung. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.03.2001
HANS HIRTER

Im September veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft über die Verbesserung
von Struktur und Qualität des Angebots des schweizerischen Tourismus. Er entsprach
damit auch einer Forderung, welche das Parlament im Jahr 2000 mit der Überweisung
einer Motion der WAK-NR erhoben hatte. Der Bundesrat ging in seinem Antrag davon
aus, dass die Anpassung der schweizerischen touristischen Infrastrukturen an die
Anforderungen dieses weitgehend globalisierten Marktes in erster Linie im
Verantwortungsbereich der privaten Wirtschaft liegt. Wegen der strukturellen Eigenheit
des schweizerischen Tourismus, welcher schwergewichtig in peripheren Regionen
(Berggebiete) angesiedelt ist und dort oft die einzige wirtschaftliche
Entwicklungsmöglichkeit darstellt, sind aber nach Ansicht der Regierung flankierende
Stützungsmassnahmen des Staates sinnvoll. Ziel des vorgeschlagenen und auf die Jahre
2003-2007 befristeten Tourismusprogramms ist es, sowohl innovative Veränderungen
als auch die Qualität von touristischen Angeboten und Strukturen zu fördern.

Konkret beantragte die Regierung eine Verlängerung des Bundesbeschlusses von 1997
über die Förderung von Innovation und Zusammenarbeit im Tourismus (InnoTour). Die
dazu zur Verfügung stehenden Mittel sollen von jährlich 3,6 Mio Fr. auf 5 Mio Fr.
aufgestockt werden; sie dürfen neu auch für Forschungsprojekte eingesetzt werden.
Gestützt auf Art. 2d dieses Gesetzes sollen zusätzlich 2 Mio Fr. pro Jahr für
Massnahmen zur Aufwertung touristischer Berufe zur Verfügung stehen. Als dritte
Massnahme schlug die Regierung eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den
Hotel- und Kurortkredit vor. Mit einem zinslosen und nicht amortisierbaren Darlehen
von jährlich 20 Mio Fr. wird die Gesellschaft für Hotelkredit unterstützt. Die Aufgabe
dieser vor allem von der öffentlichen Hand und den Kantonal- und Grossbanken
getragenen Genossenschaft ist es, die Struktur von überlebensfähigen
kleingewerblichen Beherbergungsbetrieben zu verbessern. Als Instrumente dazu dienen
ihr Darlehen für die Finanzierung von Investitionen und für Kapitalumstrukturierungen.
Ein weiteres Ziel des von der Regierung vorgestellten Tourismusprogramms ist die
Restrukturierung der touristischen Zwecken dienenden Seilbahnen. Konkrete
Massnahmen dazu sind jedoch in der Botschaft nicht enthalten, da der Bundesrat nach
Absprache mit den Kantonen entschied, diesen Prozess weiterhin im Rahmen des
Investitionshilfegesetzes für Berggebiete zu unterstützen. Ende Jahr gab er ergänzend
bekannt, dass diese Bundeshilfe in Zukunft vom Vorliegen eines kantonalen Konzepts
zur Entwicklung der Seilbahnen abhängig sein wird. Das Förderungspaket für den
Tourismus gab im Ständerat zu keinen Diskussionen Anlass und wurde ohne
Gegenstimme verabschiedet. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.09.2002
HANS HIRTER

Spätestens seit ihrer 1996 vorgestellten Analyse der Regionalpolitik ist die
Landesregierung von der Notwendigkeit einer neuen strategischen Ausrichtung
überzeugt. Zu diesem Zweck hatte das Seco eine Expertenkommission mit der
Ausarbeitung von neuen Strategien und Mitteln für die Regionalpolitik eingesetzt.
Dieser Bericht mit dem Titel „Neue Regionalpolitik“ wurde im Februar des
Berichtsjahres abgeliefert. Der Bundesrat beauftragte das EVD, gestützt auf diesen
Expertenbericht einen Vorschlag für eine Neuorientierung zuhanden einer
Vernehmlassung auszuarbeiten. Gemäss den Leitideen des Bundesrates soll die
Berggebietsförderung auch in Zukunft beibehalten werden. Das Schwergewicht soll
jedoch, wie es die Expertenkommission in ihrem Bericht verlangt hatte, von der
Unterstützung bei der Bereitstellung von Infrastrukturen hin zur Schaffung von Anreizen
für die Ansiedelung von wettbewerbsfähigen und wertschöpfungsintensiven
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Arbeitsplätzen verlagert werden. Damit die Interessen der Bergregionen und generell
der ländlichen Gebiete besser koordiniert werden und sie neben den Kantonen direkt
mit den Bundesstellen in Kontakt treten können, verlangte Ständerat Stadler (cvp, UR;
03.3136) die Schaffung einer Konferenz des ländlichen Raums und der Berggebiete,
analog zu einer 2001 ins Leben gerufenen Institution für die städtischen
Agglomerationen. Dieses Postulat wurde vom Bundesrat nicht bekämpft und vom Rat
ohne Gegenstimme überwiesen. 31

Nachdem der Expertenentwurf für eine neue Regionalpolitik verwaltungsintern
überarbeitet worden war, gab der Bundesrat die Vorlage im Mai in die Vernehmlassung.
Wie aus dem Expertenentwurf bekannt, will der Bund nicht mehr den Bau von einzelnen
Infrastrukturprojekten (z.B. Skilifte, Mehrzweckhallen) in den strukturschwachen
Regionen mitfinanzieren, sondern Anschubfinanzierungen für Projekte leisten, welche
die Unternehmen in den Regionen gemeinsam konkurrenzfähiger machen. Konkret
würde beispielsweise der Aufbau von Vermarktungs- und Technologie- resp.
Ausbildungszentren gestützt, von deren Leistungen die ansässigen Unternehmen
profitieren könnten. Derartige Starthilfe soll nicht nur in Bergebieten, sondern auch in
Agglomerationen und grenznahen Regionen ausgerichtet werden. Überhaupt keine
Bundeshilfe mehr würden hingegen einzelne Bergtäler erhalten, deren Wirtschaft über
kein Entwicklungspotential verfügt. Nicht mehr weitergeführt werden soll auch der
sogenannte Bonny-Beschluss, der in strukturschwachen Regionen einzelnen
Unternehmen mit Bundesmitteln unter die Arme greift. Für diese neue Regionalpolitik
gedenkt der Bundesrat etwa gleich viel Geld einzusetzen wie bisher, d.h. rund CHF 70
Mio. pro Jahr. In der Vernehmlassung äusserten sich die Bergkantone, die meisten
Kantone der Westschweiz und auch die SVP ablehnend; ihrer Meinung nach muss sich
die Hilfe weiterhin ausschliesslich auf Berggebiete konzentrieren. Die geringe
Unterstützung für die Vernehmlassungsvorlage veranlasste den Bundesrat, eine
Arbeitsgruppe zur Überarbeitung des Projekts einzusetzen. In dieser sind die Kantone
prominent vertreten. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2004
HANS HIRTER

Nach der doch recht massiven Kritik am Vernehmlassungsentwurf im Vorjahr befasste
sich eine Arbeitsgruppe mit starker Kantonsbeteiligung mit der von der
Landesregierung geplanten neuen Regionalpolitik. Diese Arbeitsgruppe sorgte dafür,
dass entgegen der ursprünglichen Absicht des Bundesrats gewisse Instrumente der
bisherigen Regionalpolitik beibehalten wurden. Nicht verzichtet werden soll
insbesondere auf die einzelbetriebliche Förderung mit Steuererleichterungen für neu
angesiedelte Unternehmen in strukturschwachen Regionen (sog. Bonny-Beschluss).
Die kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren hiessen die in ihrem Sinn abgeänderte
Version Ende Juni gut, und der Bundesrat präsentierte im November seine Botschaft
für eine neue Regionalpolitik. Seiner Ansicht nach geht es dabei um eine Konzentration
auf das Kernanliegen „Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit“ der Regionen. Der
interregionale Ausgleich sei hingegen infolge der Neuregelung des Finanzausgleichs
(NFA) und den Beschlüssen über die Grundversorgungspolitik des Bundes in den
Hintergrund gerückt. Im Zentrum der neuen Regionalpolitik soll die Förderung von
Programmen, Initiativen und Netzwerken stehen, welche die Innovationskraft und
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen und ihrer Unternehmen stärken. Mehr Wert als
bisher soll auch auf die Koordination mit den einzelnen Politikbereichen (z.B.
Verkehrspolitik) sowie auf die Ausbildung von Fachleuten für das Management und die
Evaluation der Regionalpolitik gelegt werden. In den Genuss der
Förderungsmassnahmen sollen die Bergregionen, die übrigen ländlichen Gebiete sowie
nahe an der Landesgrenze gelegene Zonen kommen. Städtische Agglomerationen in
Grenzzonen (Basel, Genf) sind davon aber explizit ausgenommen, da diese
wirtschaftlich nicht darauf angewiesen seien resp. von anderen Instrumenten (z.B.
Unterstützung für Verkehrsprojekte) profitieren könnten. Innerhalb der Förderregionen
sollen vorab diejenigen Gebiete zum Zuge kommen, deren Wettbewerbskraft mit den
Massnahmen am meisten gestärkt werden kann. Konkret heisst dies, dass sich die Hilfe
auf regionale Zentren konzentriert und entlegene Bergtäler kaum mehr direkt
berücksichtigt werden. Für deren Schicksal sollen zukünftig in erster Linie die Kantone
verantwortlich sein.
Für die Realisierung dieser neuen Politik schlug der Bundesrat ein neues Bundesgesetz
vor, das diejenigen bisherigen Instrumente, deren Beibehaltung sinnvoll erscheint,
zusammenfasst und zum Teil mit neuen Zielsetzungen ausstattet. Dieses neue Gesetz
soll zeitlich beschränkt sein, seine finanzielle Ausstattung wird über
Mehrjahresprogramme geregelt. In diesem Zusammenhang wird auch eine begriffliche
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Neuerung eingeführt: Der Fonds für Investitionshilfe in Berggebieten wird in Fonds für
Regionalentwicklung umbenannt. Er soll vom Bund mit jährlich etwa CHF 30 Mio.
alimentiert werden; dazu fliessen noch etwa CHF 40 Mio. Rückzahlungen von Darlehen
aus dem bisherigen Investitionshilfefonds. Die Kosten der im Rahmen des Bonny-
Beschlusses gewährten Erleichterungen bei der Bundessteuer wurden auf rund CHF 20
Mio. pro Jahr geschätzt. 33

Das Parlament befasste sich im Berichtsjahr mit der vom Bundesrat vorgeschlagenen
neuen Regionalpolitik. Als Erstrat musste der Ständerat in der Frühjahrssession zur
Kenntnis nehmen, dass seine vorberatende Kommission nicht in der Lage gewesen war,
das Ende 2005 vom Bundesrat vorgelegte Paket vollständig zu beraten. Er hiess deshalb
zuerst einmal, als Übergangslösung bis zur Inkraftsetzung des neuen Gesetzes, die
Verlängerung der Geltungsdauer für die bestehenden Instrumente gut. Der Nationalrat
folgte ihm in der Sommersession. Im Einzelnen handelte es sich dabei um folgende
Programme: Interreg III der EU, Unterstützung des Strukturwandels im ländlichen Raum,
Unterstützung von Investitionsvorhaben und überbetriebliche Investitionen in
wirtschaftlichen Erneuerungsgebieten sowie Massnahmen zugunsten von
wirtschaftlichen Erneuerungsgebieten. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2006
HANS HIRTER

Das neue Bundesgesetz über die Regionalpolitik, das die Mitfinanzierung von
infrastrukturellen Einzelprojekten durch die Unterstützung von Massnahmen ersetzen
will, welche die Konkurrenzfähigkeit einer Region insgesamt stärken, kam dann in der
Sommersession vor den Ständerat. Dieser nahm es ohne bedeutende Änderungen an.
Im Nationalrat, der die Vorlage ebenfalls noch in der Sommersession verabschiedete,
beantragte eine von Gysin (sp, BS) angeführte Kommissionsminderheit die Rückweisung
an den Bundesrat mit der Auflage, alle Regionen, das heisst auch die grossen Städte, in
die Regionalpolitik einzubeziehen. Gysin fand für seinen Antrag im ganzen Rat nur bei
vier anderen Abgeordneten Unterstützung. In der Detailberatung wurden Anträge der
Linken abgelehnt, welche die Ziele der nachhaltigen Entwicklung und der Schonung der
Ressourcen stärker gewichten wollten. Nicht besser erging es auch einem Antrag aus
ihren Reihen, eine bessere Zusammenarbeit unter den Gemeinden, den Kantonen und
dem Bund mit der Einrichtung einer Tripartiten Konferenz anzustreben. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Im Februar leitete der Bundesrat dem Parlament die Botschaft zur Umsetzung der
Neuen Regionalpolitik des Bundes und deren Finanzierung für die Periode 2008-2015
zu. Gemäss dem im Vorjahr verabschiedeten neuen Gesetz legte er darin die
Schwerpunkte der Regionalförderung fest. Die Massnahmen sollen sich in erster
Priorität auf die Begünstigung von exportorientierten industriellen
Wertschöpfungssystemen und auf die Unterstützung des Strukturwandels im Tourismus
konzentrieren. Ergänzend und in zweiter Priorität sollen auch Produktionen und
Dienstleistungen gefördert werden, welche die spezifischen Ressourcen der
Berggebiete nutzen. Die Regierung unterstrich in ihrer Botschaft die enge
Zusammenarbeit mit den kantonalen Volkswirtschaftsdirektionen sowohl bei der
Ausarbeitung dieser Zielsetzung als auch bei deren späteren Umsetzung. Im
zugehörigen Finanzbeschluss beantragte der Bundesrat eine Einlage in den Fonds für
Regionalentwicklung für die nächsten acht Jahre von 230 Mio Fr. Zusammen mit den
Amortisationen aus den IHG-Darlehen sollten damit etwa gleich viele Mittel zur
Verfügung stehen wie in den vergangenen Jahren. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Im Ständerat war Eintreten unbestritten. Bei der Zielsetzung nahm der Rat eine
Ausweitung des Begriffs Wertschöpfungssysteme vor, indem er den einschränkenden
Begriff „industrielle“ strich. Eine grössere Debatte ergab sich bei der Absicht des
Bundesrates, politische Reformen, welche der Verbesserung der Regionalpolitik
dienen, zu unterstützen. Erst nachdem Bundesrätin Leuthard betont hatte, es gehe
nicht darum, vom Bund her den Kantonen Gebietsreformen und Gemeindefusionen
aufzuzwingen, stimmte der Rat mit 18 zu 17 Stimmen zu. In den Gesamtabstimmungen
über die Umsetzung der neue Regionalpolitik und den zugehörigen
Finanzierungsbeschluss gab es keine Gegenstimmen. Der Nationalrat übernahm die
Änderungen des Ständerats. Bei der Finanzierung lehnte er einen von der Linken und
der Mehrheit der CVP unterstützten Antrag für eine Erhöhung um 10 Mio auf 240 Mio.
Fr. knapp ab. In der Gesamtabstimmung nahm der Rat das Programm mit 151 zu 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2007
HANS HIRTER

01.01.65 - 01.01.24 12ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Stimmen (davon 16 aus der SVP) an. 37

Für einige Aufregung sorgte die Umsetzung des Beschlusses des Parlaments vom
Vorjahr, den so genannten Bonny-Beschluss zur Förderung strukturschwacher
Regionen weiterzuführen. Dieses Instrument erlaubt es unter anderem, neu
angesiedelte ausländische Unternehmen für zehn Jahre von der direkten Bundessteuer
zu befreien. Die vom Bundesrat im Sommer angekündigte und trotz heftiger Proteste
auf Anfang 2008 in Kraft gesetzte Neubestimmung der in Frage kommenden Gebiete
beschränkte diese auf die ärmsten und strukturschwächsten Regionen der Schweiz.
Bisherige Nutzniesser, die ihre ökonomischen Probleme der 70er und 80er Jahre
überwunden haben wie die Industriestädte Schaffhausen, Thun, Biel und Neuenburg,
aber auch heute prosperierende ländliche Regionen im Genferseegebiet und im
Unterwallis gehören nicht mehr dazu. Dies führte namentlich in der Romandie zu
Protesten, während umgekehrt Zürich und Zug verlangten, dass diese selektive
einzelbetriebliche Förderung ganz aufgehoben werde. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
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HANS HIRTER

Wirtschaftsordnung

Wie bereits im Vorjahr standen 1984 kaum Grundsatzdebatten über das
Wirtschaftssystem im Vordergrund. Vielmehr ging es um die Frage, von welchem
Moment an staatliche Aktivitäten und Interventionen sich negativ auf die
Entwicklungsmöglichkeiten eines grundsätzlich marktwirtschaftlichen Systems
auszuwirken beginnen. Der weitgehend graduelle Charakter dieser Kontroverse zeigte
sich in der Strukturpolitik, wo die bürgerlichen Parteien staatliche Interventionen im
Rahmen der Regionalpolitik zwar günstig beurteilten und für ausbauwürdig hielten, ein
Teil von ihnen hingegen Eingriffe zur Unterstützung der Unternehmen bei der
Entwicklung und Verwendung neuer Technologien kategorisch ablehnte. In diesem
Bereich ist ihrer Meinung nach der Wirtschaft am besten mit der Schaffung günstiger
Rahmenbedingungen, d.h. einem Abbau von fiskalischen und administrativen
Belastungen sowie einer auf die Bedürfnisse der Wirtschaft ausgerichteten
Forschungs- und Bildungspolitik geholfen.

Eine wohl nicht ganz ernst gemeinte Volksinitiative «Eigentum für alle», mit der eine
radikale Umkrempelung der Besitzverhältnisse angestrebt wurde, fand bei keiner
bekannten politischen Organisation Unterstützung und ist nicht zustandegekommen. 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1984
HANS HIRTER

Öffentliche Finanzen

Voranschlag

Wie so vieles im Jahr 2020 stand auch der in der Wintersession 2020 zusammen mit
der Staatsrechnung 2019 und dem ordentlichen zweiten Nachtrag zum Voranschlag
2020 behandelte Voranschlag 2021 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2022-
2024 im Zeichen der Corona-Pandemie. Zum ersten Mal hatten sich National- und
Ständerat vorgängig auf ein Notbudget geeinigt für den Fall, dass die Session Corona-
bedingt abgebrochen werden müsste und der Voranschlag deshalb nicht zu Ende
beraten werden könnte. Zudem hatte das Parlament neben unzähligen traditionellen
erneut auch über zahlreiche im ursprünglichen Voranschlag oder in einer der drei vom
Bundesrat eingereichten Nachmeldungen aufgeführten Corona-bedingten
Budgetposten zu beraten, wobei es gleichzeitig entscheiden musste, welche davon als
ausserordentliche Ausgaben verbucht und damit von der Schuldenbremse
ausgenommen werden sollen. Die Kommissionssprecher Nicolet (svp, VD) und Fischer
(glp, LU) erläuterten, dass das ursprüngliche Budget des Bundesrates ein Defizit von
CHF 1.1 Mrd. aufgewiesen habe, dass dieses durch die Nachmeldungen aber auf über
CHF 2 Mrd. CHF angestiegen sei; auf über CHF 4 Mrd. gar, wenn man die
ausserordentlichen Ausgaben miteinbeziehe. Keine unwesentliche Rolle spielten dabei
die Corona-bedingten Mehrausgaben, welche sich auf CHF 5.4 Mrd. beliefen (CHF 2.5
Mrd. davon sollten als ordentlicher, CHF 2.9 Mrd. als ausserordentlicher Zahlungsbedarf
verbucht werden). 
In der Folge beriet die grosse Kammer zwar einmal mehr zahlreiche Minderheitsanträge,
nahm jedoch nur 7 Minderheits- oder Einzelanträge an und änderte die bundesrätliche
Version nur in 14 Bereichen ab. Dadurch erhöhte der Nationalrat die Ausgaben
gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf um CHF 726 Mio. und gegenüber der FK-NR
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um CHF 15 Mio. und nahm den Entwurf zum Schluss mit 190 zu 2 Stimmen deutlich an. 

Vor der Detailberatung betonten die Kommissionssprecher, dass die FK-NR dem
Bundesrat weitgehend gefolgt sei, gerade bei den Covid-19-Massnahmen und bei den
Direktzahlungen in der Landwirtschaft aber einige Änderungen angebracht habe.
Insgesamt schöpfe die Kommission den Schuldenbremse-bedingten Spielraum mit
einem Defizit von CHF 2 Mrd. nicht vollständig aus – möglich wäre ein Defizit von CHF
3.2 Mrd. Der dadurch verbleibende strukturelle Überschuss von CHF 1.2 Mrd. sollte, wie
vom Bundesrat vorgeschlagen, dem Amortisationskonto der Schuldenbremse
gutgeschrieben und entsprechend für den Abbau der als ausserordentliche Ausgaben
verbuchten Corona-Defizite verwendet werden, wie es der Bundesrat auch für den
budgetierten Überschuss in der Staatsrechnung 2019 beantragt hatte. 
Ergänzend wies Finanzminister Maurer darauf hin, dass das Budget mit sehr vielen
Unsicherheiten belastet sei. Je nach Dauer und Anzahl der Corona-Wellen und der
Erholungszeit gewisser Bereiche könne sich der Voranschlag durch kommende
Nachträge durchaus noch verschlechtern. Man habe hier aber ein Budget ohne
Sparmassnahmen erstellt, um der Wirtschaft zu helfen, wieder auf die Beine zu
kommen, betonte er. 

Der Nationalrat behandelte die einzelnen Budgetposten in sieben Blöcken, beginnend
mit den Covid-19-Unterstützungshilfen. Stillschweigend folgte er dem Bundesrat dabei
bei den meisten seiner Nachmeldungen, zum Beispiel bezüglich der Leistungen des
Erwerbsersatzes, welche der Bundesrat von anfänglich CHF 490 Mio. auf CHF 2.2. Mrd.
aufgestockt hatte, nachdem das Parlament im Rahmen des Covid-19-Gesetzes auch
indirekt betroffenen Selbständigen Zugang zur EO gewährt hatte; bezüglich der
Unterstützung für den Kulturbereich, wie sie in der Herbstsession 2020 in der
Kulturbotschaft beschlossen worden war; bezüglich der Arzneimittelbeschaffung; der
Lagerhaltung von Ethanol; der Härtefallentschädigung für Vermietende; des
öffentlichen Verkehrs oder der Stabilisierung von Skyguide. Minderheitsanträge lagen
unter anderem bezüglich der kantonalen Härtefallmassnahmen für Unternehmen vor.
Hier hatte der Bundesrat den anfänglichen Verpflichtungskredit von CHF 200 Mio. auf
CHF 680 Mio. aufgestockt, eine Minderheit Widmer (sp, ZH) verlangte hingegen eine
weitere Erhöhung auf CHF 1 Mrd. Bundesrat Maurer bat den Rat jedoch darum, bei den
mit den Kantonen ausgehandelten CHF 680 Mio. zu bleiben, da eine Erhöhung gegen
Treu und Glauben verstossen würde – die Kantone müssten entsprechend ebenfalls
höhere Beträge sprechen. Zudem wollte dieselbe Minderheit Widmer den
Verpflichtungskredit durch einen Zahlungskredit ersetzen, so dass diese Mittel den
Kantonen rasch zur Verfügung stehen könnten; die Kommission schlug stattdessen eine
Ergänzung des Verpflichtungskredits durch einen entsprechenden Zahlungskredit vor.
Finanzminister Maurer kritisierte die Umwandlung, da sie dem Finanzhaushaltsgesetz
widerspreche und sich der Bund ja erst beteiligen müsse, wenn die Kantone durch ihre
Darlehen Verluste erlitten. Entsprechend müssten die nicht ausgeschöpften Kredite
jeweils übertragen werden. Mit 110 zu 78 Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen die
Minderheit Widmer aus, die immerhin bei den geschlossen stimmenden SP-, Grünen-
und GLP-Fraktionen Anklang fand, nahm jedoch den neuen Zahlungskredit
stillschweigend an.

Im zweiten Block – Beziehungen zum Ausland und Migration – lagen zwei Gruppen von
Minderheitsanträgen vor. So beantragten auf der einen Seite Minderheiten aus der SVP-
Fraktion (Grin (svp, VD) und Keller (svp, NW)), Beträge bei der
Entwicklungszusammenarbeit, bei multilateralen Organisationen oder bei den Darlehen
und Beteiligungen in Entwicklungsländern zu senken und sie damit auf dem Stand des
Vorjahres zu belassen. Nicht nur in den Entwicklungsländern, auch in der Schweiz
müsse man der schwierigen Rechnungssituation 2021 Rechnung tragen, argumentierte
etwa Grin. Auf der anderen Seite versuchten Minderheiten aus der SP- und der Grünen-
Fraktion (Friedl (sp, SG) und Wettstein (gp, SO)), unter anderem die Kredite der
Entwicklungszusammenarbeit, für humanitäre Aktionen, zur zivilen Konfliktbearbeitung
sowie für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer zu erhöhen, um
sicherzustellen, dass die APD-Quote, welche auf 0.5 Prozent des BNE festgelegt worden
war, auch wirklich erreicht werde. Roland Fischer (glp, LU) verwies für die Kommission
darauf, dass die Kredite im Budget den Parlamentsbeschlüssen zu den Zahlungsrahmen
für internationale Zusammenarbeit entsprechen und die Kommission entsprechend
Erhöhungen oder Kürzungen ablehne. Folglich sprach sich der Nationalrat gegen
sämtliche Minderheitsanträge aus, diese fanden denn auch kaum über die jeweiligen
Fraktionen hinaus Unterstützung. 

Dasselbe Bild zeigt sich im dritten Block, in dem es um die soziale Wohlfahrt ging.
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Minderheiten Guggisberg (svp, BE) und Nicolet (svp, VD) beantragten tiefere Kredite
respektive den Verzicht auf eine Aufstockung der Kredite für Massnahmen zur
Gleichstellung von Frauen und Männern, für familienergänzende Kinderbetreuung sowie
für den Kinderschutz und die Kinderrechte. Die entsprechenden Aufgaben lägen vor
allem in der Kompetenz der Gemeinden und Kantone, weshalb auf eine Aufstockung
beim Bund verzichtet werden solle. Eine Minderheit Dandrès (sp, GE) wollte das Budget
des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
aufstocken, weil gerade Menschen mit Behinderungen von der Corona-Pandemie
besonders stark getroffen worden seien. Zudem sollte auch der Betrag des
Bundesamtes für Verkehr zur Behindertengleichstellung für Investitionen in die
Barrierefreiheit aufgestockt werden. Letzterer Betrag sei jedoch nicht gekürzt worden,
wie einige Sprechende vermuteten, sondern werde neu über den
Bahninfrastrukturfonds finanziert, erklärte Finanzminister Maurer. Auch in diesem
Block wurden sämtliche Minderheitsanträge deutlich abgelehnt. 

Im vierten Block, in dem es um Kultur, Bildung, Forschung und Sport ging, waren die
Bildungsanträge wie in früheren Jahren vergleichsweise erfolgreich. Der Nationalrat
stimmte Einzelanträgen von Christian Wasserfallen (fdp, BE) sowie Matthias Aebischer
(sp, BE) und einem Minderheitsantrag Schneider Schüttel (sp, FR) zu. Wasserfallen und
Aebischer wollten verschiedene Kredite des SBFI und des ETH-Bereichs aufstocken
(unter anderem den Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich und an die
Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung) und damit die Entscheidungen des
Nationalrats aus der BFI-Botschaft, die sich gerade im Differenzbereinigungsverfahren
befand, aufnehmen. Alle vier Einzelanträge fanden im Rat eine Mehrheit, obwohl sie von
der SVP- sowie von mehr oder weniger grossen Teilen der FDP.Liberalen- und der
Mitte-Fraktion abgelehnt wurden. Die Minderheit Schneider Schüttel wollte den Betrag
bei der internationalen Bildungs-Mobilität verdoppeln und auch in den
Finanzplanjahren sehr stark aufstocken, um so ab 2021 die Schweizer Vollassoziierung
an Erasmus plus zu finanzieren. Kommissionssprecher Fischer (glp, LU) wies jedoch
darauf hin, dass die Bedingungen für die Teilnahme von Drittstaaten noch nicht bekannt
seien und man das Geld entsprechend erst dann beantragen wolle, wenn man die
genauen Kosten kenne. Der Nationalrat folgte der Kommission diesbezüglich zwar im
Voranschlagsjahr, nahm aber die Erhöhungen für die Finanzplanjahre mit 93 zu 86
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) an. Erfolglos blieben in diesem Block Kürzungsanträge bei
Pro Helvetia, bei verschiedenen Kultureinrichtungen (Minderheiten Guggisberg), deren
Kredit die FK-NR aufgrund der Kulturbotschaft aufgestockt hatte, sowie beim
Schiesswesen (Minderheit Wettstein). 

Landwirtschaft und Tourismus standen im fünften Block im Zentrum und einmal mehr
wurde die 2017 angenommene Motion Dittli (fdp, UR; Mo. 16.3705) zum Streitpunkt. Der
Bundesrat hatte die Direktzahlungen gegenüber dem Jahr 2020 aufgrund der negativen
Teuerung reduziert – gemäss der Motion Dittli soll jeweils die tatsächlich
stattgefundene Teuerung verrechnet werden. Die Kommission schlug nun aber vor, zum
früheren Betrag zurückzukehren. Der Finanzminister zeigte sich genervt über diesen
Entscheid: Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier müssten sich überlegen, «ob
Sie uns überhaupt solche Aufträge erteilen wollen, wenn Sie sich letztlich nicht daran
halten. Das auszurechnen, gibt nämlich einiges zu tun». Mit dieser Darstellung zeigten
sich aber verschiedene Sprechende nicht einverstanden. So argumentierten Heinz
Siegenthaler (bdp, BE) und Markus Ritter (cvp, SG), dass der Bundesrat in der Botschaft
zur Agrarpolitik 2018-2021 die Teuerung nicht ausgleichen wollte und zusätzlich eine
nominelle Kürzung vorgenommen habe. Das Parlament habe in der Folge auf die
Teuerung verzichtet, aber die Kürzung rückgängig gemacht. Nun dürfe aber keine
Teuerung korrigiert werden, die man gar nie gewährt habe. Auch eine linke Minderheit
Schneider Schüttel (sp, FR) zeigte sich bereit, die Direktzahlungen zu erhöhen, solange
dies zielgerichtet erfolge, und schlug vor, als Reaktion auf das abgelehnte Jagdgesetz
eine Krediterhöhung um CHF 1.6 Mio. in den Planungsgrössen den
Sömmerungsbeiträgen an die nachhaltige Schafalpung zuzuweisen. Eine zweite
Minderheit Schneider Schüttel beantragte, bezüglich der Direktzahlungen dem
Bundesrat zu folgen. Der Rat entschied sich in der Folge sowohl für eine Erhöhung um
CHF 1.8 Mio. für die Sömmerungsbeiträge als auch für die von der
Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Erhöhung um fast CHF 17 Mio. und lehnte
entsprechend den Antrag der Minderheit II ab. Weitere Minderheitsanträge zur
Pflanzen- und Tierzucht und zur Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im
Tourismus (Minderheiten Wettstein) fanden keine Mehrheit, jedoch folgte der
Nationalrat stillschweigend dem Antrag seiner Kommission, das Globalbudget von
Agroscope für deren Restrukturierung um CHF 4.1 Mio. aufzustocken.
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Im sechsten Block behandelte der Rat die Themen Verkehr und Umwelt und änderte
hier stillschweigend die Sollwerte für die Auslastung des öffentlichen Verkehrs und des
Schienengüterverkehrs. Diese sollen überdies auch in den Finanzplanjahren um jährlich
0.1 Prozent steigen. Erfolgreich war auch eine Minderheit Gschwind (cvp, JU), die
beantragte, den Kredit für Schäden durch Wildtiere, Jagd und Fischerei nicht zu
erhöhen, da hier bereits genügend Mittel vorhanden seien (106 zu 86 Stimmen).
Erfolglos blieben Minderheitsanträge auf höhere Kredite für den Technologietransfer
und den Langsamverkehr (Minderheit Brélaz: gp, VD) und auf einen tieferen Kredit für
Natur und Landschaft (Minderheit Nicolet). Bei der Förderung von Umwelttechnologien
wollte die Kommissionsmehrheit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Betrag um CHF 3
Mio. erhöhen und den Anfangsbetrag damit fast verdoppeln, was eine Minderheit Gmür
bekämpfte. Die Förderung könne auch durch die Privatwirtschaft geschehen, nicht
immer durch den Staat – sofern die Projekte gut seien. Die grosse Kammer folgte
jedoch ihrer Kommissionsmehrheit.

Im siebten und letzten Block standen Eigenaufwand und Verwaltungsprozesse im
Zentrum, wobei der Rat überall seiner Kommission folgte. Er lehnte sämtliche Anträge
auf Kürzung, zum Beispiel bei den Parlamentsdiensten, bei denen eine Minderheit
Strupler (svp, TG) auf zusätzliches bewaffnetes Sicherheitspersonal im
Parlamentsgebäude verzichten wollte, oder bei der Aufstockung des Globalbudgets des
BAFU (Minderheit Dandrès), ab. Umstrittener war die Frage, ob das Globalbudget des
NDB erhöht und stattdessen der Kredit für Rüstungsaufwand und -investitionen des
VBS reduziert werden soll. Eine Minderheit Widmer (sp, ZH) lehnte diesen Austausch ab,
der Rat stimmte dem Kommissionsantrag jedoch deutlich zu. Abgelehnt wurde
schliesslich auch der Antrag einer Minderheit Schwander (svp, SZ), wonach die
gesamten Personalausgaben in den Finanzplanjahren sukzessive auf CHF 6 Mrd.
reduziert und dort plafoniert werden sollten. Schliesslich schlug die Kommission vor,
für die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS), die für die Durchführung der
Sozialversicherungen der 1. Säule zuständig ist, vier neue Planungsgrössen bezüglich
einer effizienten Bearbeitung der Versichertendossiers einzuführen, um so deren
Effizienz zu steigern. Obwohl Finanzminister Maurer um die Annahme der Minderheiten
Fischer und Gysi (sp, SG) für einen Verzicht auf die neuen Sollwerte bat, weil die ZAS
inmitten eines Umbaus ihrer Informatik sei, wodurch die Effizienz der Institution ab
2024 gesteigert werden könne, sprach sich der Nationalrat für die Änderung aus. 

Insgesamt erhöhte der Nationalrat damit die Ausgaben gegenüber dem bundesrätlichen
Entwurf um CHF 726 Mio. und gegenüber der FK-NR um CHF 15 Mio. Offen war
schliesslich noch die Frage, welche Kredite als ausserordentliche Ausgaben verbucht
werden sollen. Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, die Covid-Kosten für die
Erwerbsausfallentschädigungen für Selbständigerwerbende (CHF 2.2 Mrd.) und CHF 680
Mio. für die Härtefallhilfe der Kantone als ausserordentlichen Kredite zu behandeln,
während die übrigen Corona-bedingten Ausgaben über CHF 2.5 Mrd. dem ordentlichen
Zahlungsbedarf zugerechnet werden sollten. Die Kommission beantragte dem
Bundesrat zu folgen, während eine Minderheit Fischer (glp, LU) die gesamten Corona-
bedingten Mehrkosten von CHF 5.4 Mrd. als ausserordentliche Ausgaben dem
Amortisationskonto belasten wollte. Eine einheitliche Verbuchung würde eine höhere
Transparenz ermöglichen, erklärte Fischer, zumal es keine objektiven und rechtlichen
Kriterien für eine Einteilung in ordentliche und ausserordentliche Ausgaben gebe.
Zusätzlich würde dadurch der Schuldenbremse-bedingte Spielraum vergrössert, indem
der strukturelle Überschuss von CHF 1.2 Mrd. auf CHF 3.7 Mrd. erhöht würde.
Unverändert bliebe dabei das Finanzierungsdefizit in der Höhe von CHF 4.917 Mrd. Auch
Finanzminister Maurer bestätigte, dass die Verbuchung keine exakte Wissenschaft sei
und entsprechend beide Lösungen möglich wären. Der Bundesrat habe diejenigen
Ausgaben, die man «im Voraus» kenne, im ordentlichen Budget untergebracht und
einzig die bei der Budgetierung unbekannten Kredite für die EO und die Härtefallhilfen
ausserordentlich verbucht. Die Transparenz werde zukünftig durch einen noch zu
erstellenden Zusatzbericht hergestellt, welcher die gesamten aufgeschlüsselten Kosten
der Covid-19-Krise für den Bund aufzeigen werde. Mit 112 zu 73 Stimmen folgte der Rat
gegen den Willen der SP, der Grünen und der GLP der Kommissionsmehrheit. In der
darauffolgenden Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 190 zu 2 Stimmen
für seinen Budgetentwurf aus. Die ablehnenden Stimmen stammten von Erich Hess
(svp, BE) und Christian Imark (svp, SO). Auch die Bundesbeschlüsse zu den
Planungsgrössen, Finanzplanjahren, zum Bahninfrastrukturfonds und dem
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds wurden jeweils sehr deutlich
angenommen. 40
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Zwar hatte der Ständerat bezüglich des Voranschlags 2021 mit integriertem Aufgaben-
und Finanzplan 2022-2024 nur wenige Differenzen geschaffen, dennoch mussten
beide Räte den Entwurf im Differenzbereinigungsverfahren noch je zweimal beraten,
bis eine Einigung erzielt werden konnte.
Bereits in der ersten Runde bereinigte der Nationalrat die Differenzen zu den
Sollwerten zum öffentlichen Verkehr sowie zur Zentralen Ausgleichsstelle ZAS, indem er
wie vom Ständerat vorgeschlagen auf diese verzichtete. Auch die
Meinungsverschiedenheiten bei den Direktzahlungen in der Landwirtschaft konnten in
der ersten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens behoben werden; hier
pflichtete der Nationalrat dem Ständerat gegen den Willen einer Minderheit Schneider
Schüttel (sp, FR) bei und verzichtete auf den Sömmerungsbeitrag an die nachhaltige
Schafalpung. 
Im Gegenzug zeigte sich der Ständerat in der nächsten Runde mit den höheren
Beiträgen für den Kinderschutz einverstanden, nachdem der Nationalrat zuvor an seiner
Position festgehalten hatte. Bezüglich der Frage der Umwelttechnologie nahm der
Nationalrat in der ersten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens einen
Kompromissvorschlag an, wonach der Betrag statt auf CHF 7 Mio. auf CHF 5 Mio.
aufgestockt werden sollte, wie die FK-SR zuvor erfolglos vorgeschlagen hatte. Eine
Erhöhung sei jedoch sinnvoll, da in diesem Bereich die Mittel fehlten, um die
zahlreichen Gesuche zur Weiterentwicklung von Umwelttechnologien
weiterzuverfolgen, betonte Kommissionssprecher Fischer (glp, LU). Entgegen einer
Minderheit Knecht (svp, AG), welche auf dem bundesrätlichen Vorschlag bestand,
willigte der Ständerat ein und bereinigte diese Differenz. Ohne Minderheit und somit
stillschweigend pflichtete der Nationalrat dem ständerätlichen Vorschlag auf Streichung
der CHF 20 Mio. für Härtefälle bei den Geschäftsmieten bei, nachdem das Parlament
das neue Geschäftsmietegesetz in der Zwischenzeit versenkt hatte.
Eine weitere Runde dauerte es zur Bereinigung der Fragen im Bildungsbereich. Hier
hatten sowohl der Nationalrat als auch der Ständerat an ihren Positionen festgehalten,
solange die BFI-Botschaft noch nicht bereinigt war. Nach deren Abschluss übernahmen
die Räte die entsprechenden Entscheidungen in den Voranschlag; der Nationalrat
verzichtete beim Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich und bei
Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung auf die Aufstockung, hielt aber bei
den Innovations- und Projektbeiträgen daran fest, was der Ständerat in der Folge
bestätigte. In derselben Runde konnte auch die Frage bezüglich der Finanzierung der
Regionalflugplätze in den Finanzplanjahren bereinigt werden, nachdem der Nationalrat
anstelle seiner Kommission einer Minderheit Gmür (cvp, NR) gefolgt war, welche dem
Ständerat und somit der Erhöhung des Kredits beipflichten wollte. Zuvor hatte Gmür
die volkswirtschaftliche und sicherheitstechnische Relevanz dieser Flugplätze betont
und seine Sympathien für die zusätzlichen Gelder bekundet. Es gehe aber nicht nur
darum, die Finanzierung dieser Flugplätze im Voranschlagsjahr zu sichern, sondern
auch in den darauffolgenden Jahren, begründete er seinen Antrag.  
Als letzte Differenz überdauerte schliesslich die Frage der Finanzierung der
internationalen Mobilität in der Bildung die vorangehenden Beratungen. Der Nationalrat
blieb bei seiner Entscheidung, die für die Finanzplanjahre für die Vollassoziierung an
Erasmus plus erwarteten Kosten bereits in den Finanzplan aufzunehmen, während der
Ständerat darauf beharrte, auf einen entsprechenden Finanzbeschluss des Bundesrates
zu warten. Ohne grosse Überzeugung empfahl Kommissionssprecher Hegglin (cvp, ZG)
dem Ständerat in der letzten Behandlungsrunde des Differenzbereinigungsverfahrens,
die entsprechenden Beträge im Finanzplan gutzuheissen. Das sei weder ein
Ausgabenbeschluss noch als Präjudiz zu verstehen; sobald der Bundesrat eine
entsprechende Botschaft vorgelegt habe, könne man die definitiven Beträge festlegen.
Stillschweigend räumte der Ständerat in der Folge auch diese Differenz aus.

Dies war jedoch noch nicht das Ende des Differenzbereinigungsverfahrens, da der
Bundesrat Mitte Dezember und damit noch während der Beratung des Voranschlags
2021 in Übereinstimmung mit dem geänderten Covid-19-Gesetz eine vierte
Nachmeldung zum Voranschlag vorgelegt und darin den Betrag für die kantonalen
Härtefallmassnahmen für Unternehmen von CHF 680 Mio. um CHF 1.25 Mrd. auf CHF 1.9
Mrd. erhöht hatte. Obwohl dieser Budgetposten bereits bereinigt gewesen war, nahmen
National- und Ständerat in den letzten Runden des Differenzbereinigungsverfahrens
dessen Beratung nach einem Rückkommensbeschluss beider Finanzkommissionen
wieder auf. Der Bundesrat beabsichtigte die zusätzlichen Mittel in zwei Tranchen à je
CHF 750 Mio., wobei die erste Tranche zu zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel
von den Kantonen finanziert wird, zur Verfügung zu stellen. Die zweite Tranche, die der
Bund alleine leistet, soll vorerst «quasi in Reserve behalten» (Fischer: glp, LU) werden.
Die FK-NR beantragte zwar mit 22 zu 1 Stimmen deutlich die Annahme der Aufstockung,
Fischer betonte aber, dass es diesbezüglich zu ausführlichen Diskussionen gekommen
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sei. Alternativ müsse man auch über A-Fonds-perdu-Beiträge sowie über eine
Wiedereröffnung des Covid-19-Solidarbürgschaftsprogramms nachdenken.
Stillschweigend hiessen sowohl National- als auch Ständerat die zusätzlichen
Unterstützungsgelder gut und machten damit das eingangs der Session angenommene
Notbudget obsolet. 41

Finanzausgleich

Im März 2019 beriet die FK-NR das Bundesgesetz über den Finanz- und
Lastenausgleich (FiLaG) und entschied mit 13 zu 10 Stimmen (bei 2 Enthaltungen), die
bis zu CHF 280 Mio. pro Jahr, welche gemäss bundesrätlicher Botschaft für den
soziodemografischen Lastenausgleich hätten eingesetzt werden sollen, gleichmässig auf
den soziodemografischen und den geografisch-topografischen Lastenausgleich zu
verteilen. Gemäss Medienberichten hatte Thomas Egger (csp, VS), Direktor der
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für das Berggebiet, dreizehn Anträge zur
Besserstellung der Bergkantone eingereicht, von denen aber nur dieser eine
angenommen wurde. Dieser Mehrheitsantrag der Kommission warf in den Medien
einigen Wellen: Es wurde befürchtet, dass dadurch das «fragile Bauwerk», wie der St.
Galler Regierungsrat und Präsident der KdK Benedikt Würth (SG, cvp) den Kompromiss
zum Finanzausgleich bezeichnete, gefährdet würde. 
Dazu kam es Anfang Mai 2019 in der Sondersession jedoch nicht. Mit 158 zu 26 Stimmen
(bei 8 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat deutlich für einen Minderheitsantrag
von Mattea Meyer (sp, ZH) aus und stimmte dem vom Ständerat angenommenen
bundesrätlichen Vorschlag zu. Zustimmung fand die Version der Kommissionsmehrheit
lediglich bei Vertreterinnen und Vertretern der Bergkantone (insbesondere der Kantone
Wallis und Bern) aus den Fraktionen der SVP, SP und CVP/EVP. 
Zwei Differenzen zum Ständerat schuf der Nationalrat jedoch: Er fügte dem Gesetz eine
Koordinationsbestimmung zur STAF und eine Ziffer zur Berücksichtigung der
Ergänzungsbeiträge bei der Berechnung der Mindestausstattung hinzu. Weitere
Minderheitsanträge, zum Beispiel zur Senkung des maximalen Ressourcenpotenzials pro
Kopf auf 85 Prozent (Minderheit Keller; svp, NW), zur Erweiterung der Kennzeichen für
eine hohe soziodemografische Belastung (Minderheit Bendahan; sp, VD), zu einem
Einbezug der Berichterstattung zum Finanzausgleich in die Staatsrechnung (Minderheit
Kiener Nellen; sp, BE) oder zu einer möglichen Weiterführung der temporären
Abfederungsmassnahmen über das Jahr 2025 hinaus (Minderheit Bourgeois; fdp, FR)
waren hingegen allesamt erfolglos. 42
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Chargé par les commissions des transports du Conseil national et du Conseil des Etats
de trouver une solution aux problèmes de trafic routier, le Conseil fédéral a mis en
consultation la création de deux fonds successifs, ainsi que des mesures pour les
régions périphériques et de montagne. Ces fonds se fondent sur la Réforme de la
péréquation et de la répartition des tâches (RPT). Reprenant les variantes évoquées en
2004, le projet est constitué, dans une première étape, d’un fonds d’urgence et, dans
une deuxième étape, d’un fonds d’infrastructure. (Pour la Votation du contre-projet
relatif à l'initiative populaire "Avanti" en 2004, voir ici.) Le fonds d’urgence sera d’une
durée limitée à cinq ans au maximum. Il permettra de financer les projets urgents de
trafic privé et public, prêts à être réalisés en attendant la mise en place du fonds
d’infrastructure. Par rapport à la version initiale, les projets de trafic doux et les
parkings d’échange ont été biffés, de même que les aides aux routes principales dans
les régions périphériques. Le Conseil fédéral a défini une vingtaine de projets qui
devraient bénéficier d’un tel financement. Le fonds d’urgence sera alimenté par CHF
2,2 milliards, prélevés sur les réserves existantes du financement spécial de la
construction routière. Ces réserves constituant une dette de la Confédération vis-à-vis
du financement spécial, leur utilisation est compatible avec le frein à l’endettement et
peut s’effectuer sans compensation budgétaire. À la fin 2011 au plus tard, il sera
remplacé par le fonds d’infrastructure d’une durée de 20 ans. Ce dernier financera des
contributions au trafic d’agglomération ainsi qu’aux investissements requis par les
routes nationales. Il sera composé de CHF 20 milliards, alimentés par une part des
recettes routières annuelles à affectation obligatoire. CHF 6 milliards seront alloués aux
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transports publics et privés des agglomérations, CHF 9 milliards serviront à achever le
réseau des routes nationales et CHF 5 milliards à résoudre les problèmes de capacités
du réseau des routes nationales et à en garantir le fonctionnement. Les cantons
prenant à leur charge 50% des frais alloués aux transports publics et privés des
agglomérations, les projets financés de la sorte totaliseront CHF 12 milliards. Chaque
projet devra être approuvé séparément par les chambres, alors que pour le fonds
d’urgence, la décision sera globale et interviendra en même temps que son
approbation. Le projet du Conseil fédéral aborde également les intérêts des régions
périphériques et de montagne en matière de transports. Il propose de leur réserver
plus de moyens dans le cadre du financement des routes principales prévues par la
RPT, ainsi que dans les conventions de prestations conclues avec les chemins de fer.
Ces fonds devront être compensés dans un autre secteur et ne pourront pas être
alloués aux agglomérations. Ces dernières recevront cependant davantage de moyens
pour leurs transports. Par ailleurs, les régions périphériques et de montagne
bénéficieront également du fonds d’urgence, qui vise à empêcher de nouveaux retards
dans l’achèvement de leur réseau de routes nationales. 43

Face aux critiques émises, le Conseil fédéral a revu son concept de financement des
mesures visant à désengorger le trafic et a renoncé au fonds d’urgence. Dans son
message au parlement, il propose de ne créer qu’un seul fonds d’infrastructure aussi
bien pour les projets urgents que pour ceux à plus ou moins long terme. Le fonds sera
opérationnel en 2008 et doté de CHF 20 milliards pour une période de 20 ans
prolongeable de cinq ans maximum. Il sera alimenté par les recettes à affectation
obligatoire provenant de l’impôt sur les huiles minérales et de la vignette autoroutière.
Le premier apport de CHF 2,2 milliards sera prélevé sur les réserves et sur une part du
produit de l’impôt sur les huiles minérales. Conformément au frein à l’endettement de
la Confédération, le fonds ne devra pas s’endetter. Les CHF 20 milliards seront répartis
en trois domaines: CHF 8,5 milliards serviront à achever le réseau des routes nationales
d’ici à 2015; CHF 5,5 milliards seront destinés à en garantir le fonctionnement; les six
autres milliards seront utilisés pour moderniser les infrastructures de transport public
et privé dans les agglomérations. Comme la moitié de ces derniers coûts sera prise en
charge par les cantons, les investissements effectifs se monteront à CHF 12 milliards. Le
parlement sera appelé à libérer une partie des fonds lors de l’instauration du fonds. De
ce montant, CHF 2,3 milliards serviront à réaliser des projets de trafic d’agglomération
urgents et prêts à être réalisés d’ici 2008. Se fondant sur les avis des cantons, le DETEC
a élaboré une liste de ces projets. Au plus tard deux ans après l’instauration du fonds
d’infrastructure, le Conseil fédéral soumettra au parlement deux programmes, afin de
pouvoir garantir le fonctionnement du réseau des routes nationales et contribuer au
financement des projets d’agglomération. Le reste des ressources disponibles sera
utilisé à cette fin. D’autres tranches de crédit seront libérées tous les quatre ans. Le
gouvernement a par ailleurs tenu davantage compte des régions périphériques et de
montagne en accroissant l’aide fédérale allouée à celles-ci. Au lieu de CHF 12 millions
supplémentaires, elles recevront CHF 45 millions de plus par année pour financer le
maintien de la valeur de leurs infrastructures. Les CHF 33 millions de différence
proviendront des contributions fédérales aux routes principales et des nouvelles
recettes issues de la prochaine hausse de la redevance poids lourds. 44
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Das Parlament billigte die im Vorjahr vom Bundesrat vorgeschlagene Errichtung eines
Infrastrukturfonds von CHF 20,8 Mrd. zur Fertigstellung des Nationalstrassennetzes,
zur Beseitigung von Engpässen auf Autobahnen und zur Verbesserung der
Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen; mit diesem Fonds sollen nach
dem Scheitern des Gegenvorschlags zur Avanti-Initiative 2004 die dringlichsten
Verkehrsprobleme gelöst werden. Der Ständerat lobte die Vorlage als ausgewogenen
und tragfähigen Kompromiss. Dass die Strassenverkehrsverbände mit dem Referendum
drohten, sei schwer verständlich, da die Strassen nicht zu kurz kämen. Die kleine
Kammer nahm auf Vorschlag ihrer Kommission nur wenige Änderungen am
bundesrätlichen Gesetzesentwurf vor. So ergänzte sie beim Agglomerationsverkehr,
dass auch der Langsamverkehr mit Beiträgen zu fördern sei. Fondsgelder sollten nur
dann für Eisenbahninfrastrukturen eingesetzt werden, wenn die Projekte zu einem
Mehrwert für eine Stadt oder Agglomeration führten und die Strasse unmittelbar
entlasteten; grundsätzlich sollten die Investitionen in Eisenbahninfrastrukturen für den
Agglomerationsverkehr über die Finanzierungsinstrumente gemäss Eisenbahngesetz
erfolgen. Um die Akzeptanz der Vorlage zu verbessern, wollte der Ständerat auch die
Berggebiete und Randregionen unterstützen, indem er ihnen für die Substanzerhaltung
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ihrer Hauptstrassen während 20 Jahren insgesamt CHF 800 Mio. zusprach. Der
Infrastrukturfonds und der entsprechende Gesamtkredit passierten die
Gesamtabstimmung einstimmig. Die Strasse H2 zwischen Pratteln und Liestal (BL) fand
zusätzlich Aufnahme in die Liste der dringenden und baureifen
Agglomerationsprojekte. 45

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

In der Frühjahrssession verabschiedete der Ständerat einstimmig das von der
Landesregierung 1989 vorgelegte Bundesgesetz über die Verbesserung der
Wohnverhältnisse in Berggebieten. In der Beratung konnte sich allerdings der Antrag
einer von Danioth (cvp, UR) vertretenen Minderheit durchsetzen, welcher im Gegensatz
zu der Fassung des Bundesrates die Förderung von Ergänzungsbauten mit höchstens
zwei Wohnungen ermöglicht, wenn die räumlichen Verhältnisse oder die Kostengründe
eine Erweiterung der bestehenden Wohnung nicht zulassen. Diese Fassung trägt den
Bedürfnissen der Bewohner von Miet- oder Eigentumswohnungen stärker Rechnung.
Der Nationalrat schloss sich diesem Entscheid an. 46

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.10.1990
DIRK STROHMANN

Bodenrecht

Le Conseil fédéral a adopté les messages concernant l’abrogation de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (Lex Koller) et la
modification de la LAT instituant des mesures d’accompagnement. L’abrogation est
justifiée par la réduction considérable du champ d’application de la Lex Koller au fil du
temps, ainsi que par le constat que les problèmes liés aux logements de vacances
relèvent de l’aménagement du territoire et sont sans rapport avec la nationalité de leurs
propriétaires. La nouvelle législation permettra aux personnes à l’étranger d’acquérir
des immeubles de manière illimitée. Le Conseil fédéral estime que ces investissements
donneront des impulsions à l’économie nationale et permettront de maintenir, voire de
créer, des places de travail et d’accroître l’offre en appartements à louer. Les mesures
d’accompagnement visent à réguler la construction de résidences secondaires afin
d’éviter une concentration excessive, nuisible à l’attractivité du paysage des régions de
montagne. En vertu du principe de subsidiarité, la Confédération se limite toutefois à
l’édiction de prescriptions cadres, laissant aux cantons le soin de prendre des mesures
particulières à travers leur plan directeur cantonal. La coordination régionale et
supracantonale des mesures de régulation est censée permettre d’éviter les
inconvénients des situations de concurrence et la délocalisation des problèmes d’un
canton à l’autre, voire d’une région à l’autre. L’abrogation de la Lex Koller ne surviendra
que trois ans après l’entrée en vigueur des mesures d’accompagnement pour laisser le
temps aux cantons, régions et communes de se concerter et d’élaborer les stratégies et
mesures appropriées. La lutte contre les « lits froids » dans les régions touristiques
(logements de vacances et résidences secondaires vacants la plupart de l’année)
constitue l’un des principaux problèmes que les cantons auront à résoudre au moyen
de telles mesures particulières. 47

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.07.2007
NICOLAS FREYMOND

In der Herbstsession 2014 gelangte das Zweitwohnungsgesetz in den erstberatenden
Ständerat, der sich in einer beinahe siebenstündigen Diskussion dem - gemäss NZZ -
"bürokratischen Monster mit 28 Tentakeln in Form von 28 Gesetzesartikeln" widmete.
Der kleinen Kammer lagen einige Änderungsanträge ihrer Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie (UREK-SR) vor, die zum Teil auf eine Verschärfung der
gesetzlichen Bestimmungen abzielten: So beantragte eine Kommissionsmehrheit
vertreten durch Ivo Bischofberger (cvp, AI) ihrem Rat, auf die Möglichkeit der
Umwandlung von über 25-jährigen Hotelanlagen in Zweitwohnungen zu verzichten.
Weiter soll es gemäss UREK-SR nicht möglich sein, Bauvorhaben zu bewilligen, die zur
Überschreitung des festgelegten Zweitwohnungsanteils von 20% führen würden. Auf
der anderen Seite beantragten bürgerliche Kommissionsmehrheiten auch
weitreichende Lockerungen der Bestimmungen, so etwa betreffend Auflagen zur
Erweiterung altrechtlicher Wohnungen, bezüglich Handlungsspielraum für Kantone und
Gemeinden beim Bau touristisch bewirtschafteter Wohnungen oder in punkto
Bewilligung neuer Zweitwohnungen in geschützten Baudenkmälern. In der
Detailberatung folgte der Ständerat seiner Kommissionsmehrheit nicht nur in deren
Vorschlägen zur Verschärfung des Ausführungsgesetzes, sondern auch was bedeutende
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Lockerungen der Bestimmungen betraf: Trotz Plädoyer von Bundesrätin Leuthard, die
sich klar hinter die Minderheit Berberat (sp, NE) stellte, beschloss eine Ratsmehrheit
mit 22 zu 17 Stimmen, dass den Kantonen in ihrer Richtplanung keine Vorgaben gemacht
werden sollen, in welchen Gebieten die Vermarktung von Zweitwohnungen auf
Vertriebsplattformen zulässig sein soll. Die bundesrätliche Vorlage sah vor, dies nur in
extensiv bewirtschafteten touristischen Gebieten zu erlauben, wo nachweislich Bedarf
nach zusätzlichen touristischen Wohnungen besteht, dieses Vorgehen im Einklang mit
der kantonalen Raumentwicklungsstrategie steht sowie Massnahmen zur besseren
Auslastung von Zweitwohnungen bereits ergriffen oder zumindest im Richtplan
verbindlich angeordnet wurden. Dass zusätzliche Zweitwohnungen nicht nur in
geschützten Baudenkmälern sondern generell in geschützten und erhaltenswerten
Bauten bewilligt werden dürfen, entschied Ständeratspräsident Germann (svp, SH) per
Stichentscheid. Eine starke Kommissionsminderheit Diener (glp, ZH) äusserte
insbesondere zum Begriff "erhaltenswerte Bauten" ihre Bedenken. Dieser sei nirgends
klar definiert und so läge es schliesslich im Ermessen der kommunalen
Baubewilligungsbehörden, über den Wert eines Gebäudes zu entscheiden, führte
Ständerat Luginbühl (bdp, BE) aus. Nicht zuletzt beschloss der Ständerat mit
Zweidrittelmehrheit, dass der Ausbau altrechtlicher Wohnungen um maximal 30% (aber
um höchstens 30 m2) bedingungslos bewilligt werden könne. In der Gesamtabstimmung
passierte das Ausführungsgesetz mit weiteren, kleineren Änderungen versehen den
Ständerat mit 22 zu 13 Stimmen (5 Enthaltungen). Die stimmenden Vertreter der
Tourismuskantone Wallis, Tessin und Graubünden unterstützten das so ausgestaltete
Gesetz. Die Erstberatung im Nationalrat stand Ende 2014 noch aus; Spekulationen um
ein drohendes Referendum waren hingegen bereits in vollem Gange. In der
Herbstsession hatte Bundesrätin Leuthard vor dem Ständerat den Spielraum als bereits
"mehr als ausgereizt" bezeichnet. Kritik erhielt die ständerätliche Fassung ebenfalls
vom Zürcher Staats- und Verwaltungsrechtsprofessor Alain Griffel, der gewisse
Bestimmungen als verfassungswidrig einstufte und das Vorgehen der Kantonskammer
als ignorant bezeichnete. Griffel wie auch weitere Rechtsexperten wurden nach der
ständerätlichen Erstberatung eingeladen, der vorberatenden Kommission im
Nationalrat im Rahmen einer Anhörung die Verfassungsmässigkeit der vorliegenden
Fassung zu erörtern. 48

Wohnungsbau und -eigentum

Das seit 1970 geltende Bundesgesetz über die Verbesserung der Wohnverhältnisse in
Berggebieten, welches A-fonds-perdu-Beiträge von Bund, Kantonen, Gemeinden und
gelegentlich auch von Dritten vorsieht, soll um zehn Jahre verlängert werden. Der
Bundesrat verabschiedete eine entsprechende Botschaft, nachdem sich sämtliche
Stimmen in der Vernehmlassung positiv geäussert hatten. Vom Inkrafttreten des
Gesetzes bis 1988 hat der Bund Finanzhilfen von CHF 244.4 Mio. für die Sanierung von
14'310 Wohnungen ausgerichtet. Gegenwärtig werden jährlich etwa 800 bis 1'000
Wohnverhältnisse verbessert. Die Neuauflage des Gesetzes sieht keine Aufstockung der
finanziellen Mittel vor, obwohl eine Ausdehnung des Kreises der Anspruchsberechtigten
auf Alleinstehende beabsichtigt ist. Dazu sollen neu auch Ergänzungsbauten mit
höchstens zwei Wohnungen gefördert werden können, wenn die baulichen Verhältnisse
im Hauptgebäude den Einbau einer zweiten Wohnung nicht erlauben. Schliesslich wird
ausdrücklich festgehalten, dass die geförderten Bauten den Anforderungen des Natur-
und Heimatschutzes, der Raumplanung und des Umweltschutzes entsprechen müssen.
Die zugehörige Änderung der Verordnung, welche eines Ausdehnung des
Geltungsbereichs auf die Zone I des Viehwirtschaftskatasters vorsieht, wurde vom
Bundesrat ebenfalls verabschiedet. 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.08.1989
CHRISTIAN MOSER

Das Bundesgesetz vom 20. März 1970 über die Verbesserung der Wohnverhältnisse im
Berggebiet sah eine Entrichtung von Bundesbeiträgen an Wohnbausanierungen bis
spätestens Ende 2000 vor. Seit Inkrafttreten im Jahre 1971 sind 21'735 Wohneinheiten
mit insgesamt CHF 427,7 Mio. gefördert worden. Im Nationalrat verlangten Oehrli (svp,
BE) (99.3405) und Wittenwiler (fdp, SG) (99.3409), im Ständerat Maissen (cvp, GR)
(99.3418), auf dem Motionsweg eine Verlängerung dieser Bundeshilfen bis zum
Zeitpunkt der Einführung des Neuen Finanzausgleichs (NFA). Sie befürchteten, dass
ohne finanziellen Lastenausgleich der Verfassungsauftrag zur Erhaltung einer
dezentralen Besiedelungsstruktur gefährdet sei. Die Kantone hätten bis zur Einführung
des NFA die Beiträge ohne Kompensation selber zu tragen. Gegen den Antrag des
Bundesrates wurden alle drei Motionen von den Räten überwiesen. Im September
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verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft über die Änderung des VWBG. Bis zum
Inkrafttreten des NFA, längstens aber bis Ende 2005 will er die Bundeshilfen fortführen.
Jährlich sollen CHF 8 Mio. für diese Aufgabe eingesetzt werden. Das Parlament gab
seine Zustimmung noch während der Wintersession. Ein Antrag Maissen, im
Voranschlag 2001 statt CHF 9 Mio. einen Betrag von CHF 15 Mio. für die VWBG
vorzusehen, lehnte der Ständerat ab.

In den Genuss der vom Bund geförderten Wohnbausanierung kamen laut einer 1998
erstellten Evaluation vor allem einkommensschwache und grössere Haushalte, die
mehrheitlich in der Landwirtschaft tätig sind. Damit wurde die Zielgruppe erreicht. Das
Ziel der Wohnbausanierung, die Abwanderung aus den Berggebieten zu vermindern und
damit die dezentrale Besiedelung der Schweiz zu erhalten, wurde lauf Bundesrat
erreicht. Nicht zuletzt profitierte auch das örtliche Gewerbe von den
Erneuerungsbauten.In den 90er Jahren trug der Bund rund die Hälfte der im Berggebiet
zugesicherten Finanzhilfen. Die Finanzierung wurde über einen
Jahreszusicherungskredit gesteuert. Dieser Kredit wurde seit 1997 laufend gekürzt und
betrug im Jahre 1999 noch CHF 5 Mio. für Zusicherungen und CHF 6,6 Mio. für
Zahlungen. Mit den im laufenden Jahr budgetierten Zusicherungen beliefen sich die
offenen Zusicherungen Ende 2000 auf rund CHF 27,7 Mio. Diese Summe will der
Bunderat bis 2002 auf Null abbauen und damit die Bundeshilfe zur Wohnverbesserung
im Berggebiet einstellen. Je CHF 9 Mio. wurden im Voranschlag 2000 und im Finanzplan
2001 eingestellt, weitere CHF 9,7 Mio. im Finanzplan 2002. 50

Diskussionslos überwies der Ständerat in der Sommersession eine im Vorjahr bereits
vom Nationalrat angenommene Motion Imfeld (cvp, OW) (Mo 04.3227), welche eine
Verlängerung der Geltungsdauer des Bundesgesetzes über die Verbesserung der
Wohnverhältnisse in Berggebieten bis zum Inkrafttreten der NFA verlangt, da die
Unterstützung Ende 2005 ausläuft. Im August legte der Bundesrat eine entsprechende
Botschaft vor, und in der Wintersession verabschiedeten die Räte die Fristverlängerung
mit 178:3 Stimmen bei 2 Enthaltungen (Nationalrat) und 45:0 Stimmen (Ständerat). 51

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Umweltschutz

Naturschutz

Mit wechselndem Erfolg wurde um einzelne von wirtschaftlicher Nutzung bedrohte
Landschaften gekämpft (vgl. auch hier). Der Bundesrat hiess eine Beschwerde gegen
den Bau einer Luftseilbahn auf den Feekopf (VS) gut, wies aber eine weitere, die sich
gegen ein entsprechendes Vorhaben am Kleinen Matterhorn wandte, mit der
Begründung ab, dass die betreffende Gegend bereits verschiedene technische Anlagen
aufweise und dass die Gemeinde Zermatt andere Teile ihres Gebiets unter Schutz
gestellt habe. 52

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.1973
PETER GILG

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

En matière de sport, l'organisation des futurs Jeux Olympiques (JO) d'hiver et des
Championnats du monde de ski à Crans-Montana (VS) ont eu des répercussions sur la
scène politique. Suite au forfait de Saint-Moritz (GR) et de Lucerne, seules les
candidatures des villes de Lausanne et d'Interlaken (BE) sont restées en lice pour
l'organisation des JO d'hiver de 1994. Si l'intention de recevoir les JO dans le canton de
Vaud ou de Berne a rencontré un écho favorable auprès des autorités et d'une partie
de la population, diverses organisations écologiques ont cependant émis un avis
défavorable au sujet de la candidature de ces deux régions en concurrence. Le WWF et
la Ligue suisse pour la protection de la nature craignent qu'une telle manifestation ne
provoque de graves atteintes aux sites et aux équilibres régionaux. Mais la préparation
des Championnats du monde de ski 1987 à Crans-Montana a également entraîné des
conflits entre tenants du sport et partisans de l'environnement. Principale pomme de
discorde entre les deux parties, le déboisement pour l'aménagement des pistes jugé
nécessaire au bon déroulement des compétitions sportives. Les écologistes portèrent
l'affaire devant le Tribunal fédéral, lequel les débouta en confirmant la nécessité de ce
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déboisement. Ils réagirent à cette décision par le dépôt d'une motion qui demandait au
Conseil fédéral de rayer du budget 1987 la garantie de déficit pour les Championnats du
monde de ski, mais en vain puisqu'elle fut rejetée par le Conseil national. 53

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Die CVP befürwortete den Gesetzesentwurf des Bundesrates im Prinzip, verlangte aber
mehr Mittel für die Versorgung der Berg- und Randgebiete; sie wandte sich jedoch
gegen das die SRG benachteiligende Gebührensplitting und schlug
Investitionshilfekredite für den Aufbau von privaten Sendeinfrastrukturen in den
benachteiligten Regionen vor. 54
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